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1 Einleitung 

Das Carsharing erfreut sich seit den letzten Jahren deutschlandweit immer größerer 

Beliebtheit. Die verschiedenen Anbieter haben mittlerweile eine beachtliche Anzahl von 

Städten und Gemeinden erschlossen und verzeichnen ein stetiges Wachstum. Vieler-

orts ergänzt die Dienstleistung bereits den ÖPNV und macht den privaten Besitz eines 

Kfz überflüssig.1 

Diese neue Form der Mobilität ist auch nicht den Vertretern aus der Politik und 

Rechtswissenschaft entgangen. Allerdings wurde sie zunächst stiefmütterlich behan-

delt und in politischen Diskussionen allenfalls als Randerscheinung eingestuft.2 Jedoch 

änderte sich das schlagartig zu dem Zeitpunkt, als sich die Branche erfolgreich am 

Markt etablierte. 

Vereinzelte Stadtverwaltungen haben in diesem Zusammenhang angefangen, das 

Carsharing als ein Instrument zur Eindämmung von Verkehrs- und Umweltbelastungen 

zu nutzen. Die Liste der Probleme diesbezüglich ist lang. Beispielsweise hat sich der 

Fahrzeugbestand seit 1990 verdoppelt und beträgt mehr als 40 Mio. zugelassene Kfz.3 

Aufgrund des hohen Dringlichkeitsgrades dieser Thematik ruft das neben Verkehrsex-

perten vor allem auch den Gesetzgeber auf den Plan, welcher seine verfassungsmäßi-

ge Schutzpflicht gemäß Art. 20a GG gegenüber seinen Bürgern zu erfüllen hat. Mit 

dem Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing (CsgG) vom 05.07.2017 hat er zwar 

ein bundesgesetzliches Regelwerk geschaffen, aber bislang kein Fundament für eine 

rechtssichere Umsetzung gelegt. 

An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an und beschreibt den Werdegang des 

Carsharings in rechtlicher Hinsicht auf Bundesebene und betrachtet im Besonderen die 

Entwicklung im Freistaat Sachsen. 

Nachdem der Leser im zweiten Kapitel auf das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit 

hingewiesen wurde, erhält er in den beiden darauffolgenden Gliederungspunkten einen 

kurzen Überblick über den Begriff des Carsharings und seine historischen Wurzeln in 

Deutschland.  

Danach erfolgt eine rechtliche Einordnung in den Bereich des BGB hinsichtlich wesent-

licher Punkte für das Verständnis und im selben Zug die Erläuterung der praktischen 

Umsetzung anhand eines ausgewählten Anbieters. Im nächsten Abschnitt richtet sich 

der Fokus auf den Aspekt des CsgG. Hierbei werden neben den einzelnen Regelungen 

                                                
1 Vgl. Richter, Michael, Car-Sharing Nachhaltig mobil – eine rechtliche Einordnung, 2007, S. 17. 
2 Vgl. ebd., S. 8. 
3 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Loose, Willi, CarSharing in Deutschland – von den Anfängen bis 
heute, 2016, S. 13. 
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auch die bisherigen Ereignisse im Zeitverlauf, welche für die Entstehung dieser Norm 

maßgeblich waren, dargestellt. Zudem werden die Gesetzesfolgen für ausgewählte 

Akteure und deren Einschätzungen zur Regelung näher beleuchtet. 

Weiterführend wird auf den rechtlichen Verlauf des Carsharings im Freistaat Sachsen 

Bezug genommen, indem der Gesetzesentwurf von Bündnis 90/Die Grünen im Land-

tag vorgestellt wird. Diesbezüglich werden erkannte Schwachpunkte und im selben 

Zug Vorschläge zur Anpassung von Sachverständigen aufgezeigt. Im Anschluss daran 

wird über den aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens informiert.  

Letztlich werden auf Basis der Ausführungen zukünftige Aufgaben für die öffentliche 

Verwaltung entwickelt und die möglichen Konsequenzen einer Untätigkeit verdeutlicht. 

Das Ziel der Arbeit besteht darin, die öffentliche Verwaltung im Freistaat Sachsen für 

das Thema Carsharing zu sensibilisieren. Die Entscheidungsträger in den maßgebli-

chen Behörden sollen motiviert werden, diese alternative Mobilitätsform entsprechend 

zu fördern und die Voraussetzungen für deren Entwicklung zu schaffen.  

Zu diesem Zweck ist vorgesehen, ein Exemplar dieser Arbeit der öffentlichen Hand zur 

Verfügung zu stellen, welches als Grundlage für die Erarbeitung entsprechender Kon-

zepte dienen soll. 
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2 Die Begriffsbestimmungen und Formen von Carsharing 

Die Wortkonstellation „Carsharing“ hat ihre Wurzeln im amerikanischen Sprachge-

brauch. Dabei steht „Car“ als Substantiv für das Auto und „Sharing“ als Verb hinsicht-

lich teilen. Wobei nicht das Zerlegen des Autos in seine Bestandteile unter mechani-

schen Einwirkungen gemeint ist, sondern die organisierte Nutzung eines Kraftfahr-

zeugs durch mehrere Personen im gewerblichen oder auch privaten Bereich.4 Die 

Mehrheit der kommerziellen Carsharing-Anbieter setzt im Rahmen ihres Geschäftspro-

zesses auf zwei Arten der Nutzung, stationsgebundene und stationsungebundene 

(Free-Floating).5  

Ersteres meint die Miete eines Kraftfahrzeugs für einen beliebig gewählten Zeitraum, 

wobei der Nutzer die Inanspruchnahme der Leistung lediglich an einem bestimmten 

Terminal bzw. einer Station vollziehen kann. Im Umkehrschluss kann die Rückabwick-

lung ebenfalls nur dort erfolgen, wobei je nach Anbieter auch eine Übergabe an einer 

anderen Station desselben möglich ist.6  

Dann spricht man vom stationsgebundenen One-Way-Carsharing. Die von einem Car-

sharing-Unternehmen zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeuge befinden sich meist auf 

angemieteten Stellflächen oder in einem sichtbar markierten Bereich im öffentlichen 

Verkehrsraum.7 

Das System des Free-Floating-Carsharings beschreibt die Nutzung der gebuchten 

Leistung in einem vom Anbieter festgelegten Areal, z. B. im Stadtkern. Anders als beim 

stationsgebundenen Carsharing kann der Nutzer am Ende des Buchungszeitraums 

das Fahrzeug auf einem nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters 

zulässigen Parkplatz abstellen, wobei sich dieser allerdings im oben erwähnten Be-

reich befinden muss.8  

Im nichtkommerziellen Sektor hat sich vor allem die Variante des P2P etabliert. Hierbei 

verkörpern Privatpersonen die Carsharing-Anbieter und bieten ihr Kraftfahrzeug zu 

entsprechenden Konditionen auf verschiedenen Netzwerken an.9  

Neben dem Peer-to-peer hat sich auch das sogenannte RideSharing herausgebildet. 

Diese Form des Carsharings basiert auf dem Prinzip der Mitfahrgelegenheit. Demnach 

bietet eine Privatperson auf einer geeigneten Plattform freie Sitzplätze in ihrem Auto 

an. Potenzielle Nutzer mit dem gleichen Reiseziel können daraufhin mit dem Anbieter 

                                                
4 Vgl. Richter, Michael, Car-Sharing Nachhaltig mobil – eine rechtliche Einordnung, 2007, S. 10. 
5 Vgl. Rid, Wolfgang et al., Carsharing in Deutschland  Potenziale und Herausforderungen, Geschäftsmo-
delle und Elektromobilität, 2018, S. 54. 
6 Vgl. ebd. 
7 Vgl. ebd. 
8 Vgl. ebd. 
9 Vgl. ebd. 
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in Kontakt treten und seine Leistung zu den privat vereinbarten Konditionen bezie-

hen.10  

Das Geschäftskonzept von Carsharing erinnert stark an das System der klassischen 

Autovermietung, wonach vergleichbare Mietverträge über die entsprechenden Kraft-

fahrzeuge abgeschlossen werden. Bei näherer Betrachtung zeigen sich allerdings 

deutliche Unterschiede wie etwa in Bezug auf die Verteilungsschlüssel der Geschäfts-

stellen. Die Fahrzeugflotten der Autovermieter befinden sich meist in unmittelbarer Nä-

he der jeweiligen Niederlassung, mithin zentral.11  

Die Anbieter von Carsharing legen dagegen ihren Fokus auf den Nutzer und setzen auf 

eine dezentrale Standortstruktur, welche für eine angemessene Verteilung der Statio-

nen z. B. in einer Stadt sorgt.12 

Unabhängig davon, ob man sich für eine Autovermietung oder Carsharing entscheidet, 

bildet ein privatrechtlicher Vertrag die Grundvoraussetzung für die Nutzung der Leis-

tung. Jedoch schließt der potenzielle Nutzer beim Carsharing nicht für jeden Bu-

chungszeitraum eine separate Vereinbarung, gemäß dem Prinzip der Autovermietung, 

sondern einen Rahmenvertrag ab. Dabei bindet er sich an den Carsharing-Anbieter in 

Form einer Mitgliedschaft und entrichtet einen regelmäßigen Beitrag als Gegenleis-

tung.13  

Bedingt durch das Wesen des Rahmenvertrags ist es den Mitgliedern einer Carsha-

ring-Organisation möglich, Fahrzeuge spontan und z. B. stundenweise zu beanspru-

chen. Die Mietdauer für ein Fahrzeug der Autovermietung fußt auf geregelten Nut-

zungszeiträumen und beinhaltet eine Mindestbuchungszeit von einem Tag.14 

Die Kostenberechnung erfolgt bei der klassischen Autovermietung häufig mittels ent-

sprechender Tarife wie etwa Tagestarifen und den darin enthaltenen Freikilometern mit 

der Option, das Leistungsspektrum kostenpflichtig zu erweitern.15  

Die Carsharing-Anbieter bedienen sich des Systems eines Bordcomputers in jedem 

Fahrzeug, welcher einen detaillierten Fahrbericht aufzeichnet. Dieser dient einerseits 

als Nachweis für die bezogene Leistung als auch als Grundlage für die Kostenermitt-

lung.16  

                                                
10 Vgl. Randelhoff, Martin, [Definition] UberPop, WunderCar, Lyft & Co. – Ridesharing oder vielmehr Ride-
selling?, 2014, o. S. 
11 Vgl. Schweig, Karl-Heinz et al., Car-Sharing in kleinen und mittleren Gemeinden, 2004, S. 22. 
12 Vgl. ebd. 
13 Vgl. Rid, Wolfgang et al., Carsharing in Deutschland Potenziale und Herausforderungen, Geschäftsmo-
delle und Elektromobilität, 2018, S. 3. 
14 Vgl. Schweig, Karl-Heinz et al., Car-Sharing in kleinen und mittleren Gemeinden, 2004, S. 22. 
15 Vgl. ebd., S. 21.  
16 Vgl. Richter, Michael, Car-Sharing Nachhaltig mobil – eine rechtliche Einordnung, 2007, S. 10. 
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Zum Ende des Nutzungszeitraums besteht bei Autovermietungen die Verpflichtung, 

das Kraftfahrzeug im Rahmen der Abgabe aus eigenen finanziellen Mitteln vollständig 

zu betanken. Die Carsharing-Tarife enthalten bereits den Kraftstoffaufwand. Jedoch 

muss der jeweilige Nutzer die Zapfsäule erst aufsuchen, wenn der vom Anbieter fest-

gelegte Mindestfüllstand unterschritten wird.17  

Wenn die klassische Autovermietung als auch das gewöhnliche Carsharing den Erwar-

tungen einiger Nutzer nicht entsprechen sollten, können diese gegebenenfalls auf ver-

wandte Formen von Carsharing setzen, insbesondere das System des Combi-Car oder 

Prinzip des Carpools.18 

Ähnlich wie beim klassischen Carsharing besteht der Geschäftsaufbau des Combi-Car 

aus einem Anbieter, einer Fahrzeugflotte und den dazugehörigen Stationen. Die zwei 

grundlegenden Varianten dieses Modells bilden die Grund- und Tagesnutzung. Erste-

res gleicht dem Prinzip des normalen Carsharings, indem ein Fahrzeug von einem 

Nutzer für einen bestimmten Zeitraum gebucht wird.19  

Die Idee der Tagesnutzung zielt auf eine geteilte Nutzung eines Kraftfahrzeugs durch 

mehrere Personen im gleichen Buchungszeitraum ab. Dies kommt z. B. bei Berufs-

pendlern zum Einsatz, wenn diese ihr Kraftfahrzeug an einer Combi-Car-Station, wel-

che meist über eine Anbindung zum ÖPNV verfügen, abstellen und diesen für den rest-

lichen Arbeitsweg nutzen. Demzufolge entsteht ein zeitlicher Rahmen, in dem das Auto 

ungenutzt bleibt.20  

An diesem Punkt soll die Tagesnutzung ansetzen und die Nachfrage der sich im Um-

feld befindlichen Privatpersonen als auch Unternehmen erfüllen sowie die Wirtschaft-

lichkeit erhöhen. Man spricht hierbei auch von einer gebrochenen Variante des Combi-

Car. Eine weitere Version verkörpert „Combi-Car direkt“.21  

Der Unterschied liegt darin, dass die Nutzer ihr gebuchtes Kraftfahrzeug vom Wohnort 

bis hin zur Arbeitsstelle in Anspruch nehmen sowie dort parken. In diesem Zusammen-

hang beschränkt sich der Kreis der Nachfrager bezüglich der Tagesnutzung auf den 

dortigen Bereich und dessen Umgebung.22  

                                                
17 Vgl. Schweig, Karl-Heinz et al., Car-Sharing in kleinen und mittleren Gemeinden, 2004, S. 21. 
18 Vgl. ebd., S. 19.  
19 Vgl. ebd. 
20 Vgl. ebd. 
21 Vgl. ebd. 
22 Vgl. ebd. 
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Sofern der Nutzer auf eine große Auswahl von Fahrzeugen Wert legt, sollte er das 

Carpooling in Betracht ziehen. Diese Variante des Carsharings glänzt mit einer zuver-

lässigen Verfügbarkeit aufgrund eines hohen Bestands an Kraftfahrzeugen.23  

Allerdings befinden sich die entsprechenden Stationen zentral und die Mindestbu-

chungszeit gleicht jener der Autovermietung.24  

Die Kostenabrechnung beginnt mit der Übertragung der Fahrzeugdaten beim Verlas-

sen der Station mithilfe eines Informationssystems an einen Datenbankrechner und 

endet bei einem Mitarbeiter des Unternehmens, welcher das Kraftfahrzeug wieder an 

Ort und Stelle verbringt.25 

3  Die Geschichte des Carsharings in Deutschland 

3.1 Die Geburtsstunde des Carsharings 

Das klassische Carsharing, wie wir es heutzutage kennen, nahm zum Ende der 1980er 

Jahre in Westberlin seinen Anfang. Den Ausgangspunkt stellte ein wissenschaftliches 

Projekt unter dem Namen „stadt-AUTO“ von Markus Petersen dar.26  

Dabei wurde an fünf Nutzer mit einem Fahrzeug die Idee des Autoteilens herangetra-

gen und im selben Zug unter entsprechenden Forschungsaspekten betrachtet sowie 

ausgewertet.27 

Der Brückenschlag zu einer Geschäftsidee gelang erst zum Ende des Jahres 1990, als 

die STATTAUTO Car-Sharing GmbH, Berlin gegründet worden ist und sich die Rechte 

an stadt-AUTO sicherte. Im Rahmen des Unternehmensaufbaus wurden richtungswei-

sende Regelungen und Strukturen entwickelt, welche auch noch heute agierende An-

bieter der Branche als Grundlage für ihren Geschäftsbetrieb nehmen.28  

Allerdings musste man eine eingeschränkte Nutzung der geteilten Autos hinnehmen, 

aufgrund der zu dieser Zeit noch herrschenden Teilung Berlins in West und Ost. Der 

entscheidende wirtschaftliche Aufschwung setzte erst mit der Wiedervereinigung 

Deutschlands ein, wodurch sich die Nutzerzahl im Raum Berlin um das Sechsfache 

erhöhte.29 

Aufgrund einer schlechten Unternehmensführung und Fehleinschätzungen des Mark-

tes konnte STATTAUTO Berlin nicht in die Gewinnzone geführt werden und entging 

                                                
23 Vgl. Schweig, Karl-Heinz et al., Car-Sharing in kleinen und mittleren Gemeinden, 2004, S. 20.  
24 Vgl. ebd., S. 22. 
25 Vgl. ebd., S. 20. 
26 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Loose, Willi, CarSharing in Deutschland – von den Anfängen bis 
heute, 2016, S. 17. 
27 Vgl. ebd. 
28 Vgl. ebd. 
29 Vgl. ebd. 
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nur knapp dem Konkurs. Der als rettende Anker geplante Zusammenschluss von 

STATTAUTO Car-Sharing GmbH, Berlin und StattAuto Hamburger Car Sharing GmbH 

zur StattAuto CarSharing AG entpuppte sich als kolossale Fehlentscheidung und mün-

dete schlussendlich im Verkauf an das niederländische Carsharing-Unternehmen Coll-

ectCar B. V. (Greenwheels) im Jahr 2005.30 

Nichtdestotrotz verbreitete sich die Idee des Carsharings über ganz Deutschland hin-

weg. In diesem Zusammenhang etablierten sich Anbieter beispielsweise in Freiburg, 

Dortmund, Kassel sowie Frankfurt am Main.31  

Laut dem ÖKO-TEST-Magazin existierten Anfang des Sommers im Jahr 1992 36 Car-

sharing-Angebote in Deutschland. In den darauffolgenden Jahren sollte sich diese Zahl 

fast verdoppeln.32 

Auffallend war, dass sich Dutzende Carsharing-Anbieter lediglich als Vereine verstan-

den und damit ehrenamtlich tätig waren, im Gegensatz zur STATTAUTO Car-Sharing 

GmbH, Berlin. Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung des SOFI Göttingen ergab, 

dass die Hauptintention der Anbieter nicht die wirtschaftliche Vermarktung des Carsha-

rings war, sondern die Betonung des Umweltaspektes als Protest gegen geplante Ex-

pansionen im Autogeschäft in den Städten zu dieser Zeit.33 

3.2 Der weitere Verlauf  

Im Laufe der Zeit entwickelten sich aus den Vereinsstrukturen gewinnorientierte Unter-

nehmen und sahen das Carsharing als lukratives Geschäftsmodell an. Dies führte da-

zu, dass auch andere Akteure ihre Chance darin sahen und auf den Zug aufsprangen, 

wie etwa durch die Gründung von „book-n-drive“ im Jahr 2000.34  

Aus einer überschaubaren Kfz-Werkstatt erfolgte per Quantensprung die Umwandlung 

zu einer großen Unternehmung, ausgelöst durch die Übernahme des in Frankfurt am 

Main angesiedelten und kränkelnden Carsharing-Anbieters. Udo Mielke machte es sich 

mit seiner neuen Carsharing-Marke zur Aufgabe, das Rhein-Main-Gebiet als Ge-

schäftsbereich zu erhalten.35 

Jedoch war man nicht nur am klassischen Betrieb einer Carsharing-Firma interessiert, 

sondern auch an Zusammenarbeiten bzw. einer Vernetzung mit dem ÖPNV. Neben 

entscheidenden Synergieeffekten sollte die potenzielle Kundschaft vom Autoteilen 

                                                
30 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Loose, Willi, CarSharing in Deutschland – von den Anfängen bis 
heute, 2016, S. 17f. 
31 Vgl. ebd., S. 19. 
32 Vgl. ebd. 
33 Vgl. ebd., S. 20. 
34 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Trillig, Martin, CarSharing in Deutschland – von den Anfängen 
bis heute, 2016, S. 49. 
35 Vgl. ebd. 
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überzeugt werden. Diese Geschäftsstrategie erwies sich als fruchtbar und legte den 

Grundstein für den weitreichenden Erfolg von „book-n-drive“.36 

Parallel dazu verfolgte die Deutsche Bahn die Entwicklung des Carsharings aufmerk-

sam und erstellte wenig später selbst ein Konzept für dessen Nutzung in den eigenen 

Reihen. Der Inhalt dieses Papiers sah unter anderem vor, den Bahnkunden eine Mög-

lichkeit zu schaffen, die verbleibende Wegstrecke vom Anreisebahnhof bis zum ange-

strebten Zielort flexibel und effizient zurücklegen zu können.37  

Nach anfänglichen Testversuchen startete die Deutsche Bahn Ende des Jahres 2001 

mithilfe des Franchise-Modells ihre Unternehmung unter dem Namen „DB Carsharing“ 

am Markt.38 

Interne Analysen zeigten aber mit der Zeit im Bereich des Vertriebs entscheidende 

Wachstumshemmnisse auf. Infolgedessen erfolgte eine Neuausrichtung, welches der 

Deutschen Bahn als Franchise-Geber ermöglichte, nun selbst Kundenakquise zu be-

treiben sowie Angebote zu offerieren. In diesem Zusammenhang entstand die Marke 

„Flinkster“.39  

Die darauffolgenden Jahre bestanden darin, sich den wandelnden Umweltbedingungen 

im Bereich des Verkehrswesens anzupassen und eine weitgehende konsensorientierte 

Geschäftspolitik mit den Franchise-Nehmern zu betreiben.40 

Während die bisherigen Anbieter auf das stationsbasierte Carsharing setzten, sorgten 

Daimler Benz im Jahr 2009 in Ulm mit dem Anbieter „car2go“41 und BMW in Zusam-

menarbeit mit Sixt im Jahr 2011 in München mit „DriveNow“ für eine Innovation in Form 

des Free-Floating-Carsharings.42  

Nach einer erfolgreichen Testphase an der Donau entwickelte sich das Konzept zum 

Selbstläufer und eroberte in rasanter Geschwindigkeit den Weltmarkt mit einem Kun-

denstamm von zwei Millionen und einer zweistelligen Standortzahl über den Globus 

verteilt.43  

Um sich gegen die Konkurrenz behaupten zu können, ergriff BMW die Initiative und 

suchte für seine Ambitionen im Bereich Carsharing einen Geschäftspartner und wurde 

bei Sixt fündig. Nach erfolgtem Schulterschluss entstand die Gesellschaft „DriveNow“ 
                                                
36 Vgl. ebd. 
37 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Knie, Andreas, CarSharing in Deutschland – von den Anfängen 
bis heute, 2016, S. 56. 
38 Vgl. ebd. 
39 Vgl. ebd. 
40 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Knie, Andreas, CarSharing in Deutschland – von den Anfängen 
bis heute, 2016, S. 57. 
41 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Beermann, Thomas et al., CarSharing in Deutschland – von den 
Anfängen bis heute, 2016, S. 80. 
42 Vgl. ebd., S. 85. 
43 Vgl. ebd., S. 80f. 
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und sollte eigenständig, d. h. losgelöst von den Hauptunternehmen, wirtschaften. Mar-

kant für dieses Geschäftsmodell ist die Tatsache, dass es in seiner Struktur keine ört-

lich gebundenen Carsharing-Stationen aufweist, sodass den Kunden in dieser Hinsicht 

eine höhere Flexibilität angeboten wird.44 

Folglich ließ eine Kombination von stationsbasiertem und stationsungebundenem Car-

sharing nicht lange auf sich warten. Diese neue Variante wurde erstmals in Hannover 

im Jahr 2012 umgesetzt.45 

Von einem anfänglichen Forschungsprojekt bis hin zu einem lukrativen Geschäftsmo-

dell erlebte das Carsharing zwar seine Höhen und Tiefen, welche es aber nicht daran 

hindern sollten, sich auf dem Markt zu behaupten und noch dazu ein kontinuierliches 

Wachstum zu verzeichnen. 

Mit mehr als zwei Millionen Nutzern deutschlandweit nimmt das Carsharing eine nicht 

zu vernachlässigende Stellung im alltäglichen Leben ein.46 

4 Der Carsharing-Vertrag am Beispiel von teilAuto 

4.1 Die Vertragsart und der Aufbau 

Der Kontrakt zwischen dem Anbieter und Nutzer des Carsharings beinhaltet die Inan-

spruchnahme eines Kraftfahrzeugs innerhalb festgelegter Zeiträume. Sobald für diese 

Leistung ein Entgelt erhoben wird, spricht man von einem Mietvertrag gemäß § 535 

BGB.47  

Dabei stellt ein Mietvertrag eine gegenseitige Vereinbarung dar, in welcher sich die 

beiden Vertragsparteien Vermieter und Mieter darauf geeinigt haben, bestimmte Rech-

te und Pflichten wahrzunehmen. Der Hauptinhalt zielt auf die Überlassung einer Sache 

zur Nutzung innerhalb eines festgelegten Zeitraums gegen Entgelt ab.48  

Demnach nimmt die Carsharing-Organisation die Rolle des Vermieters und der Kunde 

die Position des Mieters ein. Die rechtliche Beziehung zwischen diesen Vertragspartei-

en kommt über zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande.49  

In diesem Zusammenhang können nur körperliche Objekte Gegenstand eines Mietver-

trags sein.50 

                                                
44 Vgl. ebd., S. 84f. 
45 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Caroli, Miriam, CarSharing in Deutschland – von den Anfängen 
bis heute, 2016, S. 47. 
46 Vgl. Knitterscheidt, Kevin, Carsharing in Deutschland ist so beliebt wie nie, 2018, o. S. 
47 Vgl. Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, 2019, § 535 Rn. 28, S. 783. 
48 Vgl. Wolf/Eckert/Ball, Handbuch des gewerblichen Miet-, Pacht- und Leasingrechts, 2000, Rn. 1, S. 1.   
49 Vgl. Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, 2019, § 535 Rn. 1, S. 794. 
50 Vgl. ebd. Rn. 2, S. 794. 
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Vorliegend steht die Nutzung eines Kraftfahrzeugs im Vordergrund des Carsharing-

Vertrags und damit wird ein Schuldverhältnis über eine bewegliche Sache abgeschlos-

sen. Demzufolge beschränken sich die anzuwendenden Vorschriften des Mietrechts im 

BGB auf den allgemeinen Teil und Bereich von Mietverhältnissen über andere Sachen 

gemäß §§ 535–548 i. V. m. §§ 579 Abs. 1 S. 1 und 2; 580; 580a Abs. 3 und 4 BGB.51 

Ein Teil der nachfolgenden Ausführungen bezieht sich auf den Carsharing-Vertrag von 

teilAuto (Anhang 1). Dabei wird lediglich auf die Art, den Aufbau bzw. die Struktur des 

Kontrakts eingegangen.52 

Bei diesem Schriftstück handelt es sich um einen Formularvertrag. Diesbezüglich ist 

damit ein Vordruck gemeint, welcher alle vertraglichen Festlegungen auf sich vereint.53 

Die Ausgestaltung von Formularverträgen unterliegt unter anderem den gesetzlichen 

Bestimmungen der §§ 305–310 BGB. 

Hinter dem Begriff „Rahmentarif“ verbirgt sich die Kontraktart des Rahmenvertrags, 

dessen Funktion der Abschluss von einer Vielzahl von Mietverträgen über ähnliche 

Sachen darstellt.54  

Als weitere Varianten existieren noch der „Vielfahrertarif“, welcher für eine stark fre-

quentierte Nutzung von Carsharing vorgesehen ist, sowie der „Starttarif“ für Neulinge, 

wobei dieser einen Einzelvertrag darstellt und im Gegensatz zu den anderen Vertrags-

formen keine monatliche Grundgebühr beinhaltet (Anhang 2).55 

Der Abschluss eines rechtlich gültigen Mietvertrags nach § 535 BGB setzt zu seiner 

Wirksamkeit zwingend die wesentlichen Vertragsinhalte voraus. Diesbezüglich müssen 

Angaben über die Vertragsparteien, den Mietgegenstand, die Mietdauer sowie das 

Mietentgelt in geeigneter Form bestehen.56  

Vorliegend enthält der Kundenvertrag von teilAuto in seinem oberen Teil einen Bereich 

zur Erfassung von Informationen des potenziellen Mieters und benennt darunter den 

entsprechenden Vermieter. Weiterhin regelt die Vereinbarung den Mietgegenstand, 

mithin das Kraftfahrzeug.57 

Somit erfüllt der Kontrakt in seinem Aufbau bzw. seiner Struktur die Mindestanforde-

rungen für einen Mietvertrag nach geltendem Mietrecht. Die weiteren Rubriken sind 

ergänzende Regelungen zur Konkretisierung des Vertragsverhältnisses. Im Rahmen 

                                                
51 Vgl. Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, 2019, § 535 Rn. 103 und 104, S. 790f. 
52 Vgl. teilAuto, o. V., Kundenvertrag Rahmentarif, Kunden-Nr.:, o. D., o. S.  
53 Vgl. Neuner, Jörg und Grigoleit, Hans Christoph, Beck’sches Examinatorium Zivilrecht, 2006, Rn. 310, 
S. 131. 
54 Vgl. Wolf/Eckert/Ball, Handbuch des gewerblichen Miet-, Pacht- und Leasingrechts, 2000, Rn. 72, S. 22.   
55 Vgl. teilAuto, o. V., Preisliste, 2018, S. 1-3.  
56 Vgl. Wolf/Eckert/Ball, Handbuch des gewerblichen Miet-, Pacht- und Leasingrechts, 2000, Rn. 54, S. 17 
57 Vgl. teilAuto, o. V., Kundenvertrag Rahmentarif, Kunden-Nr.:, o. D., o. S. 
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des Sicherheitspaketes wird dem Nutzer die Möglichkeit eröffnet, eine Absenkung der 

Selbstbeteiligung im Schadensfall vorzunehmen.58 

Der letzte Teilbereich des Kundenvertrags befasst sich mit den Zahlungsmodalitäten. 

In diesem Zusammenhang gibt der Leistungsbezieher an, in welcher Art und Weise er 

das Mietentgelt entrichtet.59  

Schlussendlich setzen beide Vertragsparteien ihre jeweilige Unterschrift unter den Kon-

trakt. Diese soll unter anderem die Unverfälschtheit des Dokuments als auch den Be-

zug zu den Rechtssubjekten sicherstellen. Infolge der Unterschrift erklären sich der 

Vermieter als auch der Mieter dazu bereit, ihren vertraglichen Pflichten vollends nach-

zukommen, und genießen im selben Zug die ihnen gewährten Rechte aus dem 

Schuldverhältnis.60 

4.2 Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

Gemäß § 535 Abs. 1 S. 1 BGB erlegt er seinem Inhalt nach dem Vermieter in seiner 

Rolle als Anbieter die Verpflichtung auf, die Mietsache im Rahmen einer festgelegten     

Mietzeit dem Mieter bereitzustellen. Dabei trägt er auch die Verantwortung, dass im 

Zeitpunkt der Überlassung die Beschaffenheit des Vertragsgegenstands dem im Kon-

trakt vorgesehenen Gebrauch entspricht sowie die Erhaltung dieses Zustands inner-

halb der Mietzeit gewährleistet ist nach § 535 Abs. 1 S. 2 BGB. Nach § 535 Abs. 1 S. 3 

BGB hat der Vermieter bzw. Anbieter die Aufwendungen rund um die Mietsache zu 

stemmen. 

Jedoch bedarf es neben der Überlassung des Mietgegenstands weiterer Vorausset-

zungen bezüglich der Nutzung. Hierbei handelt es sich um gewichtige Ingredienzien 

bzw. Beiwerke im Rahmen des Sachenbegriffs nach § 90 BGB, wie z. B. die Zulas-

sungsbescheinigung des Kraftfahrzeugs, den Zündschlüssel als auch obligatorische 

Bestandteile wie etwa einen Verbandskasten und eine gültige Fahrerlaubnis.61  

Diesbezüglich findet sich im § 2 AGB teilAuto eine nähere Bestimmung im Rahmen der 

Fahrtberechtigung.62 Die Funktion der §§ 305 ff. BGB besteht darin, die Vertragspartei 

in Form des Käufers, Mieters etc. vor unangemessenen Kontraktregelungen zu schüt-

zen.63  

                                                
58 Vgl. ebd. 
59 Vgl. ebd. 
60 Vgl. ebd. 
61 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Häublein, Bürgerliches Gesetzbuch Schuld-
recht Besonderer Teil I, 2012, § 535 Rn. 67, S. 1233 ; OLG Naumburg, Urteil vom 27.04.1999 , Az. 13U 
47/98 Rn. 20.  
62 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stationsba-
siertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 1.  
63 Vgl. Säcker F. J., Rixecker R., Oetker H., Limperg B., Münchener Kommentar/Basedow, Bürgerliches 
Gesetzbuch Schuldrecht Allgemeiner Teil, 2012, § 305 Rn. 1,  S. 1143.  
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Darüber hinaus bedarf es zur Nutzung von Carsharing auch einer gültigen Fahrerlaub-

nis nach § 4 S. 2 AGB teilAuto. Demnach kann der Anbieter bzw. Vermieter seiner 

Pflicht der Gebrauchsüberlassung lediglich nachkommen, wenn der Nutzer bzw. Mieter 

dieser Maßgabe gerecht wird.64 Hierbei wird dem Vertragspartner eine zusätzliche 

Pflicht neben den gesetzlichen Verbindlichkeiten auferlegt, wobei sich diese aus der 

Tatsache ergibt, dass aus § 2 Abs. 1 S. 1 StVG die Benutzung eines Kraftfahrzeugs im 

öffentlichen Verkehrsraum eine Berechtigung erforderlich macht. 

Daneben können nach § 3 AGB teilAuto Utensilien ausgegeben werden, wodurch die 

Inanspruchnahme der Leistung erst ermöglicht wird. Hierbei handelt es sich um eine 

Zugangsberechtigung mittels PIN-Vergabe.65 

Unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchs sollte der Mieter bzw. Nutzer in der Lage 

sein, den Mietgegenstand gemäß dem vereinbarten Vertrag in Anspruch nehmen zu 

können. Für den Fall einer ungenauen Bestimmung greift der Aspekt der üblichen Ge-

währung, mithin die Nutzung der Sache nach der Verkehrsanschauung.66  

Während der Mieter den Vertragsgegenstand im festgelegten Zeitraum nutzt, hat der 

Vermieter die Beschaffenheit der Mietsache, welche sie zum Vertragsschluss sowie im 

Augenblick der Überlassung aufwies, fortlaufend zu gewährleisten. Vordergründig han-

delt es sich hierbei um die Aspekte der Wiederherstellung und Wartung. Der Schutz 

des Mieters vor möglichen Gefahren und Risiken, welche von der Mietsache ausgehen 

könnten, ist damit inbegriffen.67  

Der § 5 AGB teilAuto verlangt ausdrücklich, dass eine Nutzung des Fahrzeugs im Falle 

einer vermuteten Gefährdung für den Mieter des Einverständnisses des Anbieters be-

darf.68 Im Falle des Carsharings sind Kostenpunkte wie beispielsweise die Reinigung, 

Wartung und der Kraftstoff im Mietpreis enthalten.69  

Weiterhin trägt der Vermieter alle die Mietsache betreffenden obligatorischen Kosten.70 

Beim Carsharing insbesondere in Form der Kfz-Steuer nach § 1 KraftStG und des Ab-

schlusses einer Kfz-Versicherung gemäß § 1 PflVG. Die jeweiligen Anteile dieser Posi-

                                                
64 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stationsba-
siertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 1. 
65 Vgl. ebd. 
66 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Häublein, Bürgerliches Gesetzbuch Schuld-
recht Besonderer Teil I, 2012, § 535 Rn. 65, S. 1233 ; BGH, Urteil vom 26.07.2004, Az. VIII ZR 281/03  
Rn. 15. 
67 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Häublein, Bürgerliches Gesetzbuch Schuld-
recht Besonderer Teil I, 2012, § 535 Rn. 102, S. 1245. 
68 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stationsba-
siertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 1. 
69 Vgl. Carsharing-news.de,  o. V., Carsharing Kosten, 2018, o. S. 
70 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Häublein, Bürgerliches Gesetzbuch Schuld-
recht Besonderer Teil I, 2012, § 535 Rn. 144, S. 1263.   
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tionen werden auf die Nutzer verteilt und spiegeln sich dementsprechend in dem vom 

Anbieter festgelegten Preis wider.  

Nach § 535 Abs. 2 BGB ist der Mieter mit Abschluss des Schuldverhältnisses an die 

Zahlung eines Entgelts in Form der Miete bzw. des Mietzinses gebunden. 

Dabei kann sich der zu entrichtende Betrag hinsichtlich seiner Fälligkeit unterscheiden. 

Die Mieten, etwa im Wohnungsbereich, sind i. d. R. laufend zu begleichen, meist mo-

natlich. Es existieren aber auch Geschäftsgänge im Rahmen des Mietrechts, welche 

mit lediglich einem Geldtransfer abgegolten werden, wie z. B. bei der klassischen Au-

tovermietung.71  

Das Carsharing-Unternehmen teilAuto bedient sich diesbezüglich verschiedener Tarif-

modelle, welche bereits unter dem Gliederungspunkt 4.1 beschrieben worden sind. Der 

Rahmentarif als auch Vielfahrertarif zielen auf eine langfristige Vertragsbindung seitens 

des Kunden ab, wodurch dieser die angebotene Leistung wiederholt in Anspruch neh-

men kann. Demzufolge weisen diese Vertragsausgestaltungen unter anderem eine 

monatliche Grundgebühr auf, wonach sich der Mieter zu einer periodisch festgelegten 

Zahlung verpflichtet. Das Modell des Starttarifs ähnelt dagegen der Geschäftsabwick-

lung von einem Kfz einer typischen Autovermietungsfirma (Anhang 2).72  

Gemäß § 15 AGB teilAuto erfolgt die Abwicklung von Zahlungsverbindlichkeiten der 

Kunden mittels Lastschrift, indem die entsprechenden Konten in Höhe des Betrags 

belastet werden.73  

Allerdings setzt eine solche Zahlungsabwicklung zwingend eine entsprechende Rege-

lung im Vorfeld voraus, wie im Kundenvertrag von teilAuto (Anhang 1).74  

Beim Carsharing wird ein Mietverhältnis über eine bewegliche Sache abgeschlossen, 

sodass hierbei der § 579 Abs. 1 BGB greift, wonach das vereinbarte Entgelt am Ende 

der Mietzeit zu zahlen ist. Aufgrund der Tatsache, dass der Mietpreis bei teilAuto unter 

anderem von den entsprechenden Nutzungszeiträumen abhängig ist, kommt demnach 

der § 579 Abs. 1 S. 2 BGB zur Anwendung. Dieser schreibt in solchen Fällen eine Ent-

richtung der Miete zum Ende der Buchungszeit vor.  

Nach § 15 AGB teilAuto wird das vom Kunden angegebene Konto mittels Lastschrift-

verfahren belastet.75  

                                                
71 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Häublein, Bürgerliches Gesetzbuch Schuld-
recht Besonderer Teil I, 2012, § 535 Rn. 153f,  S. 1267. 
72 Vgl. teilAuto, o. V., Preisliste, 2018, S. 1-3. 
73 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stationsba-
siertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 2. 
74 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Häublein, Bürgerliches Gesetzbuch Schuld-
recht Besonderer Teil I, 2012, § 535 Rn. 156, S. 1268. 
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Infolge der Überlassung und der anschließenden Nutzung des Vertragsgegenstandes 

ergeben sich für den Mieter bedeutsame Obhuts- und Schutzpflichten, deren Funktion 

darin besteht, einen schonungsvollen Umgang seitens des Mieters zu fordern sowie 

sicherzustellen. Im Bereich der Kfz-Vermietung fallen sämtliche Dokumente zur fach-

gerechten Bedienung des Fahrzeugs unter diesen Aspekt. Sofern der Mieter eine 

Pflichtverletzung begehen sollte, kann der Vermieter von seinem Kündigungsrecht 

nach §§ 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB Gebrauch machen.76  

Daneben steht ihm auch die Option einer Unterlassungsklage zur Verfügung, welche 

immer dann zur Anwendung kommt, wenn der Mieter den Mietgegenstand regelwidrig 

nutzt, wie z. B. durch eine massive Nutzung und den damit außerordentlichen Ver-

schleiß eines Kfz.77 

Weiterführend besteht nach § 540 BGB die Möglichkeit, dass neben dem Mieter eine 

weitere Partei bzw. Person die Mietsache benutzen darf, sofern der Vermieter dazu 

einwilligt. 

Die Rechtswissenschaft sieht unter anderem die Drittnutzung als Teil der Verwendung 

durch den Mieter an, unter der zwingenden Voraussetzung, dass das unmittelbare Be-

sitzverhältnis beim Mieter verbleibt. Sollte ein Kfz im Bereich der Autovermietung bzw. 

Carsharing im Interesse eines Dritten verwendet werden, dann greift die entscheidende 

Einschränkung, dass lediglich der Mieter oder eine von ihm beauftragte Person dazu 

berechtigt ist, dieses zu führen.78  

teilAuto eröffnet seinen Kunden unter dem § 2 AGB teilAuto die Option der Drittnutzung 

und verdeutlicht im selben Zug die damit einhergehende Verantwortung.79 

Im Bereich der Beendigung von Mietverträgen gewährt der § 542 Abs. 1 BGB den Ver-

tragsparteien ein Kündigungsrecht für Kontrakte mit unbestimmter Laufzeit gleicher-

maßen. Im Falle einer Festlegung endet der Mietvertrag gemäß § 542 Abs. 2 BGB 

durch Zeitablauf, wenn dieser nicht aus der Regel gekündigt nach § 543 BGB oder 

verlängert wird gemäß § 545 BGB. Eine außerordentliche fristlose Kündigung bedarf 

nach dem Wortlaut des § 543 BGB eines wichtigen Grundes. Der § 543 Abs. 3 S. 1 

                                                                                                                                          
75 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stationsba-
siertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 2. 
76 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Häublein, Bürgerliches Gesetzbuch Schuld-
recht Besonderer Teil I, 2012, § 535 Rn. 168, S. 1272. 
77 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Bieber, Bürgerliches Gesetzbuch Schuldrecht 
Besonderer Teil I, 2012, § 541 Rn. 7, S. 1346 ; OLG Karlsruhe, Urteil vom 26.09.1996, Az. 11 U13/96 o. 
R. Leitsatz. 
78 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Bieber, Bürgerliches Gesetzbuch Schuldrecht 
Besonderer Teil I, 2012, § 540 Rn. 4, S. 1337. 
79 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stationsba-
siertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 1. 
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BGB bestimmt die Vorgehensweise, wenn es sich bei dem wichtigen Grund um eine 

Pflichtverletzung des Mieters handelt. 

Nach § 18 S. 4 AGB teilAuto liegt ein wichtiger Grund vor, wenn er den Tatbestand des 

§ 6 AGB teilAuto erfüllt. Dieser listet in seinem Katalog jene verbotenen Verwendungs-

zwecke auf, darunter beispielhaft Buchst. b, wonach die Überlassung an einen unbe-

fugten Dritten untersagt ist.80  

Im Falle einer Pflichtverletzung wäre teilAuto gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 BGB be-

rechtigt, den jeweiligen Kunden außerordentlich fristlos zu kündigen. Auf der anderen 

Seite hat der Mieter ebenfalls das Recht, abrupt zu kündigen, wenn der Vermieter bei-

spielsweise dem Mieter den Mietgegenstand verzögert überlässt oder wieder an sich 

nimmt gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB.  

Allerdings kann die Kündigung je nach der Erheblichkeit der Pflichtverletzung an eine 

vorangegangene Abmahnung gekoppelt sein gemäß § 18 S. 9 u. 10 AGB teilAuto. 

Hierbei lässt teilAuto das Instrument des § 543 Abs. 3 BGB einfließen und entscheidet 

dann unter Abwägung der Gegebenheiten.81 

Die Auflösung des Kontrakts mittels ordentlicher Kündigung erfolgt mit Verstreichen der 

vertraglich festgelegten oder gesetzlichen Fristen gemäß § 542 Abs. 1 BGB.82 Der 

§ 580a Abs. 3 BGB trifft hierbei eine konkrete Bestimmung über bewegliche Sachen 

bezüglich der Kündigungszeiträume wie etwa bei einem Kfz im Rahmen des Carsha-

rings.  

Sobald der Mietvertrag beendet wird, fordert der § 546 Abs. 1 BGB den Mieter dazu 

auf, seiner Rückgabepflicht nachzukommen. Die verschiedenen Alternativen des § 542 

BGB bestimmen obligatorisch den entsprechenden Zeitpunkt.83 84  

Etwas anderes gilt beim Zustand der Mietsache und dem Ort der Rückführung. Diese 

beiden Aspekte richten sich in den meisten Fällen nach individuellen vertraglichen Ver-

einbarungen.85 

Die Obliegenheit zur Rückführung findet sich in den §§ 13 Buchst. d und 14 Buchst. c 

AGB teilAuto, wonach der Nutzer das gemietete Kfz gemäß dem Tenor der Regelung 

                                                
80 Vgl. ebd., S. 2.  
81 Vgl. ebd. 
82 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Bieber, Bürgerliches Gesetzbuch Schuldrecht 
Besonderer Teil I, 2012, § 542 Rn. 4, S. 1350. 
83 Vgl. ebd. 
84 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Bieber, Bürgerliches Gesetzbuch Besonderer 
Teil I, 2012, § 546 Rn. 14, S. 1381.  
85 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Bieber, Bürgerliches Gesetzbuch Besonderer 
Teil I, 2012, § 546 Rn. 10 und 18, S. 1381f ; BGH, Urteil vom 10.07.2002, Az. XII ZR 107/99, Rn. 22-24. 
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in entsprechender Art und Weise sowie an den gewünschten Ort zu transportieren 

hat.86  

Die Wahrnehmung der verschiedenen Rechte und Pflichten durch die Vertragsparteien 

führt schlussendlich zur Erfüllung des gegenseitigen Kontrakts. Allerdings kann sich die 

Art und Weise der praktischen Umsetzung im Alltag unterscheiden.  

4.3 Die Vertragsabwicklung 

Das Carsharing-Unternehmen teilAuto bietet stationäres als auch Free-Floating-

Carsharing an. Die Inanspruchnahme von Ersterem setzt ein elektronisches Kunden-

profil voraus, welches anschließend durch einen Besuch des Kunden bei einer Nieder-

lassungsstelle aktiviert wird. Infolgedessen steht dem Nutzer die Buchungsfunktion zur 

Verfügung und er kann sich entsprechende Kfz wahlweise über die Internetseite, App 

oder Telefon vorbestellen.87  

Damit erfüllt er die Buchungspflicht nach § 13 Buchst. a AGB teilAuto. Allerdings ist es 

nicht möglich, ein spezifisches Kfz zu reservieren. Man kann lediglich zwischen ver-

schiedenen Fahrzeugklassen wählen, wie z. B. Minis oder Transporter gemäß dem  

Anhang 5.88  

Nach dem erfolgreichen Aufsuchen der entsprechenden Carsharing-Station mittels 

GPS lässt sich das gebuchte Kfz entweder mittels der teilAuto-App oder des ausgege-

benen Zugangsmediums in Form der Kundenkarte nach § 3 AGB teilAuto öffnen.89 90  

Der Anfang und das Ende des Buchungszeitraums sowie die Kostenabrechnung rich-

ten sich nach § 13 Buchst. b AGB teilAuto. Die Bemessungsgrundlage für die Kosten 

stellt die Nutzungsperiode vom Beginn der Buchung bis zur vorschriftsgemäßen Rück-

gabe dar.91 

Sollte man sich aus verschiedenen Gründen dazu entscheiden, ein Kfz abbestellen zu 

wollen, dann richtet sich der Stornierungszeitpunkt gemäß § 13 Buchst. c AGB teilAuto 

nach der Länge des Buchungszeitraums. In diesem Zusammenhang fallen keine Kos-

ten an bzw. entsteht keine Schadensersatzforderung, solange eine angemessene und 

rechtzeitige Stornierung erfolgt. Darüber hinaus werden dem Kunden ebenfalls keine 

Kosten zur Last gelegt, wenn teilAuto nicht in der Lage ist, das gewünschte Kfz zur 

                                                
86 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stationsba-
siertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 2. 
87 Vgl. teilAuto, o. V., So funktioniert’s Die wichtigsten Infos zur Fahrzeugnutzung, o. D., o. S. 
88 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stationsba-
siertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 2. 
89 Vgl. ebd., S. 1. 
90 Vgl. teilAuto, o. V., So funktioniert’s Die wichtigsten Infos zur Fahrzeugnutzung, o. D., o. S. 
91 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stationsba-
siertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 2. 
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Verfügung zu stellen. In diesem Fall stellt das Carsharing-Unternehmen ein Ersatzfahr-

zeug bereit.92 

Im Rahmen der Rückführung hat der Kunde das Kfz an der jeweiligen Station abzustel-

len, an welcher der Nutzungszeitraum begonnen hat.93  

Des Weiteren regelt der § 6 S. 6, 13 Buchst. d AGB teilAuto die Art und Weise der 

Rückgabe, wonach das Tankvolumen mindestens 25 % betragen und das abgeschlos-

sene Kfz mit allen fahrzeugbezogenen Dokumenten abgestellt werden muss. Der 

Zündschlüssel wird meist an eine separate Stelle verbracht.94  

Etwaige Verzögerungen sind grundsätzlich anzeigepflichtig und der Kunde muss sei-

nen Nutzungszeitraum überziehen. Der § 13 Buchst. e AGB teilAuto berechtigt den 

Anbieter insbesondere dazu, den entsprechenden Mehraufwand dem Nutzer in Rech-

nung zu stellen.95 

Das Free-Floating-Angebot von teilAuto in Form von „cityflitzer“ gestaltet sich im Ge-

gensatz dazu flexibel und weniger bürokratisch. Jedoch ist auch hierbei ein digitales 

Kundenprofil zwingend erforderlich, bevor man den Dienst in Anspruch nehmen kann, 

wobei die Freischaltung des Benutzerkontos über eine Videokommunikationsplattform 

erfolgt und damit sehr benutzerfreundlich ist. Im Gegensatz zum stationsbasierten Car-

sharing erfolgt der Zugang zum Fahrzeug ausschließlich mit der teilAuto-App. Darauf-

hin kann sich der Kunde mithilfe des eingegebenen Zugangscodes in der Anwendung 

sein gewünschtes Kfz für 15 min reservieren lassen oder er nutzt es umgehend. Die 

Ortung des Kfz vollzieht sich ebenfalls über GPS. Im Falle einer ungenutzten Reservie-

rungszeit ist teilAuto dazu berechtigt, das entsprechende Kfz dem nächsten Kunden 

zur Verfügung zu stellen und den damit einhergehenden Mehraufwand dem jeweiligen 

Nutzer in Rechnung zu stellen gemäß § 14 Buchst. a AGB teilAuto.96 

Der Kunde kann das Free-Floating-Angebot bis zu zwei Tage lang nutzen, wobei jede 

angefangene Stunde vollumfänglich berechnet wird und im weiteren Verlauf eine 

schrittweise Abrechnung zu je 15 min erfolgt nach § 14 Buchst. b AGB teilAuto.97  

Die Rückabwicklung der Kfz läuft in ähnlicher Weise ab wie beim stationsbasierten 

Carsharing, mit dem Unterschied, dass sich der Ort der Rückgabe im festgelegten Ge-

schäftsbereich des Anbieters, welcher online abrufbar ist, befinden muss nach § 14 

Buchst. c und § 15 AGB teilAuto. In den meisten Fällen handelt es sich um den Stadt-

                                                
92 Vgl. ebd. 
93 Vgl. teilAuto, o. V., So funktioniert’s Die wichtigsten Infos zur Fahrzeugnutzung, o. D., o. S. 
94 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stationsba-
siertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 1f. 
95 Vgl. ebd., S. 2. 
96 Vgl. ebd.  
97 Vgl. ebd. 
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kern einer Metropole. Hinsichtlich einer Missachtung dieser Regelung verlängert sich 

die Nutzungszeit automatisch und der entstandene Schaden wird dem Kunden zur Last 

gelegt. Dies gilt auch, wenn die maximale Buchungszeit überschritten wird.98 

5 Die Haftung 

Das Mietrecht des BGB weist wie alle anderen Schuldverhältnisse spezielle Regelun-

gen entsprechend der Vertragsart als auch allgemeine Bestimmungen auf in Form der 

§§ 280f. , 535f. BGB, welche im Schadensfall des Vertragsgegenstandes bzw. bei Be-

einträchtigungen oder auch Nachteilen gleich welcher Art ihre Wirkung entfalten. Hier-

bei stehen den Vertragsparteien verschiedene Ansprüche zu. 

Im Rahmen der vertraglichen Haftung kann sich der Mieter insbesondere auf die ihm 

gewährten Rechte nach den Regelungen der §§ 535 Abs. 1, 536, 536a BGB berufen. 

Die Kunden bzw. Nutzer, welche mit einem entsprechenden Anbieter einen Carsha-

ring-Vertrag abschließen, kommen ebenfalls in den Genuss dieser Normen.  

Nach § 535 Abs. 1 BGB hat der Vermieter dem Mieter die Mietsache mit dem Ziel der 

Nutzung zu überlassen. 

Im Falle eines regelwidrigen Verhaltens macht sich der Vermieter schadensersatz-

pflichtig, sofern die Schuld bei ihm liegt. Hierbei handelt es sich um eine Verletzung 

einer Hauptpflicht aus dem Mietvertrag.99  

Die Norm des Schadensersatzes wegen Pflichtverletzung gilt unabhängig vom Schuld-

verhältnis100, sodass der Mieter demnach sein Recht nach § 280 Abs. 1 BGB geltend 

machen und Schadensersatz verlangen kann. 

Die praktische Umsetzung dieses Aspekts im Geschäftsverkehr von teilAuto findet sich 

im § 7 AGB teilAuto, wonach die Haftungsbeschränkung die Verletzung von Vertrags-

pflichten nicht umfasst und das Carsharing-Unternehmen den Schaden vollständig 

begleicht.101 

Weiterhin eröffnet der § 536 BGB dem Mieter die Möglichkeit der Reduzierung der Mie-

te bei Bestehen eines Sach- oder Rechtsmangels. Im Geschäftsbetrieb des Carsha-

rings wären nicht betriebsbereite Fahrzeuge einschlägige Beispiele.102 Ferner ist hier-

                                                
98 Vgl. ebd. 
99 Vgl. Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, 2019, § 535 Rn. 14, S. 795.  
100 Vgl. Säcker F. J., Rixecker R., Oetker H., Limperg B., Münchener Kommentar/Ernst, Bürgerliches Ge-
setzbuch Schuldrecht Allgemeiner Teil, 2016, § 280 Rn. 6, S. 890. 
101 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stations-
basiertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 1. 
102 Vgl. Wolf/Eckert/Ball, Handbuch des gewerblichen Miet-, Pacht- und Leasingrechts, 2000, S. 73.   
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bei eine Messlatte erforderlich, an welcher das Vorliegen eines Mangels und die dar-

aus resultierende Minderung zu messen sind.103 

Die zentrale Anspruchsgrundlage des Mieters gegenüber dem Vermieter auf Scha-

densersatz und dergleichen bildet der § 536a BGB. Während der erste Absatz bei Vor-

liegen bestimmter Umstände dem Mieter das Recht auf eine Entschädigung einräumt, 

bestimmt der Tenor des nächsten Abschnitts die Möglichkeit der eigenständigen Besei-

tigung des Mangels durch den Mieter und die dazugehörige Ermächtigung, um dem-

entsprechende Rückerstattung einzufordern. 

Der Gesetzgeber unterteilt den ersten Absatz in die Haftungssituationen bei Vertrags-

schluss, während des Vertragsvollzugs sowie im Falle einer Verzögerung der Fehler-

behebung seitens des Vermieters.104  

Die beschriebene Situation des Absatzes 1 begründet eine Haftung des Vermieters für 

Mängel, welche bereits im Zustandekommen eines Kontrakts auftreten. Die Fachwelt 

ist sich seit Längerem über diese sogenannte Garantiehaftung uneinig. Bislang orien-

tiert sich diese Regelung an der Vorbeugung von Gefahren und Risiken für den Mieter 

und stellt damit eine Begünstigung dar.105  

Auf ein Verschulden des Vermieters kommt es nicht an.106 

Die zweite Alternative umfasst alle Makel einer Mietsache, welche sich nach Wirksam-

werden des Mietvertrags entwickeln. Hierbei genügt bereits das Vorliegen einer leich-

ten Fahrlässigkeit seitens des Vermieters, welche er zu vertreten hat.107  

In diesem Zusammenhang stellt ein entstandener Schaden im Rahmen einer Beauftra-

gung von Handwerkern oder im Bereich des Carsharings von Mechanikern zur Repara-

tur eines Kfz durch den Vermieter ein klassisches Beispiel dar.108  

Letztlich beschreibt die dritte Variante eine Situation, in welcher dem Mieter durch die 

verzögerte Wahrnehmung der Mängelbeseitigungspflicht seitens des Vermieters ein 

Schaden entsteht. Die Literatur sieht darin die Gestalt des Schuldnerverzugs nach 

§ 286 BGB. Dementsprechend bedarf es zur Verwirklichung des Tatbestandes und 

                                                
103 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Häublein, Bürgerliches Gesetzbuch Schuld-
recht Besonderer Teil I, 2012, § 536 Rn. 6, S. 1289. 
104 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Häublein, Bürgerliches Gesetzbuch Schuld-
recht Besonderer Teil I, 2012, § 536a Rn. 5, S. 1303. 
105 Vgl. Säcker F. J. und Rixecker R., Münchener Kommentar/Häublein, Bürgerliches Gesetzbuch Schuld-
recht Besonderer Teil I, 2012, § 536a Rn. 6, S. 1303. 
106 Vgl. Nippel, Sönke, o. V. Schadensersatz wegen eines Mangels der Mietsache, 2016, o. S. 
107 Vgl. Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, 2019,  § 536a Rn. 11, S. 815. 
108 Vgl. Nippel, Sönke, o. V., Schadensersatz wegen eines Mangels der Mietsache, 2016, o. S. 
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anschließenden Einleitung der Rechtsfolge einer Mahnung gemäß § 286 Abs. 1 

BGB.109  

Der § 536a Abs. 2 BGB verlangt zwei Bedingungen für die Verwirklichung des Scha-

densersatzanspruchs in Form des Vorhandenseins eines Verzugs des Vermieters bei 

der Mängelbeseitigung und einer Notmaßnahme, welche dazu dient, die Mietsache in 

ihrer vorgesehenen Form und Verwendung zu sichern. Ersteres lässt sich unter Heran-

ziehung des Schuldnerverzugs nach § 286 BGB schnell bestimmen. Die Erfüllung des 

Tatbestandes der zweiten Bedingung hängt davon ab, inwieweit es sich um eine Hand-

lung im Sinne der Vorschrift handelt. Demnach findet hier eine entsprechende Ausle-

gung des Wortlautes statt sowie eine Bewertung nach der Verkehrsanschauung. In der 

Branche der Autovermietung bzw. des Carsharings stellen jene Handlungen mit dem 

Ziel der Vorbeugung bzw. Begrenzung von weiteren Schäden nach Unfällen im Stra-

ßenverkehr Beispiele aus der Praxis dar.110 

Allerdings kann sich der Mieter auf die genannten Ansprüche nicht berufen, wenn er 

von der Beeinträchtigung der Mietsache bereits nach dem Zustandekommen des Ver-

trags wusste gemäß § 536b BGB. 

Der § 536c Abs. 2 S. 2 BGB sieht eine ähnliche Rechtsfolge vor, wobei dem eine Un-

terlassung der Anzeigepflicht des Mieters vorausgeht und der Vermieter somit keine 

Möglichkeit hatte, den Mangel zu beheben. Die Obliegenheit des Mieters zur Meldung 

von Schadensereignissen stellt einen Ausfluss der Sorgfalts- und Obhutspflichten 

dar.111 

Die Schadensersatzansprüche des Vermieters beschränken sich mangels Bestimmun-

gen im Mietrecht auf die allgemeinen Vorschriften des BGB, mithin die §§ 280 ff. BGB. 

Insbesondere kann der Vermieter nach § 280 Abs. 1 BGB vom Mieter Schadensersatz 

verlangen, wenn dieser eine vertragliche Pflicht verletzt und zu vertreten hat, wie z. B. 

im § 10 AGB teilAuto in Form der Mitteilungspflicht. Demnach verlangt der Anbieter 

einen pauschalierten Schadensersatz in entsprechender Höhe.112  

 

 

                                                
109 Vgl. Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, 2019, § 536a Rn. 12, S. 815. 
110 Vgl. Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, 2019, § 536, 536a  Rd-Nr.: 15 u. 16, S. 815 ; BGH, 
Urteil vom 16.01.2008, Az. VIII ZR 222/06, Rn. 17. 
111 Vgl. Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, 2019, §§ 536b, 536c Rn. 1 , S. 817.  
112 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stations-
basiertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 1. 
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Hierbei handelt es um einen Aspekt des Katalogs des § 309 BGB, mithin die Nummer 

5. Der Bundesgerichtshof hat die Zulässigkeit solch einer Vertragsklausel wie folgt ge-

rechtfertigt:  

„Die betreffende Klausel sei wirksam. Zwar verlange § 309 Nr. 5 Buchst. b BGB den 

ausdrücklichen Hinweis auf die Möglichkeit des Gegenbeweises, dass kein Schaden 

eingetreten oder dass dieser geringer sei als die vorgesehene Pauschale. Dass hiervon 

abweichend in der Klausel der Hinweis auf die Nachweismöglichkeit fehle, dass ein 

Schaden überhaupt nicht entstanden sei, sei jedoch unschädlich. Denn es sei nicht er-

forderlich, dass insoweit der Gesetzeswortlaut übernommen werde. Eine solche Klausel 

werde entgegen teilweise vertretener Auffassung den bestehenden Anforderungen 

vielmehr schon dann gerecht, wenn sie dem Käufer – wie hier – ausdrücklich die Mög-

lichkeit eröffne nachzuweisen, dass dem Verkäufer ein geringerer Schaden entstanden 

sei. Ein solcher Hinweis schließe nämlich erkennbar auch die Möglichkeit des Nachwei-

ses ein, dass überhaupt kein Schaden entstanden sei.“113 

Der § 8 AGB teilAuto enthält Bestimmungen darüber, auf welche Umstände sich die 

Schadensersatzpflicht des Kunden erstreckt und in welchen Fällen eine Haftungsbe-

schränkung in Form einer Selbstbeteiligung nicht greift.114  

Der überwiegende Teil der Anbieter im Bereich des Carsharings hat seine Kfz mit ei-

nem umfangreichen Versicherungsschutz ausgestattet. In diesem Zusammenhang 

besteht meist ein vom jeweiligen Carsharing-Unternehmen festgelegter Selbstbeteili-

gungsanteil, welcher innerhalb der Branche stark variieren kann. Jedoch eröffnen viele 

Anbieter ihren Kunden die Möglichkeit einer Absenkung dieser Kostenposition durch 

ein gesondert vereinbartes Entgelt.115 Das Carsharing-Unternehmen „teilAuto“ bietet es 

als Teil seiner Dienstleistung in Form eines Sicherheitspaketes (Anhang 3) ebenfalls 

an.116 

Davon ausgenommen sind gesonderte Tatbestände, festgehalten in den AGB der An-

bieter, wie etwa der Aspekt des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit.117 In Bezug 

auf Zweiteres erfolgt zwar eine Leistung des Versicherers, aber nur den Umständen 

und dem Schadenshergang nach § 28 Abs. 2 S. 2 VVG. 

                                                
113 Vgl. BGH, Urteil vom 14.04.2010,  Az.: VIII ZR 123/09, Rn. 6. 
114 Vgl. teilAuto, o. V., Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobility Center GmbH für Stations-
basiertes (teilAuto) und Freefloating (cityflitzer) Carsharing, 2018, S. 1. 
115 Vgl. Carsharing-news.de, o. V., Carsharing Versicherung, 2018, o. S. 
116 Vgl. teilAuto, o. V., Sicherheitspaket, 2016, o. S. 
117 Vgl. Wolf/Eckert/Ball, Handbuch des gewerblichen Miet-, Pacht- und Leasingrechts, Rn. 625 , S. 188.  
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6 Das Carsharinggesetz (CsgG) vom 05.07.2017 

6.1 Die bisherige politische Debatte 

Im Frühjahr des Jahres 2004 wurde im Zuge eines Treffens mit Vertretern aus Politik 

und dem Verkehrswesen, darunter der Bundesverband Carsharing und der VDV, der 

Wunsch nach einer bundesgesetzlichen Norm zur Bereitstellung von Stellflächen für 

das Carsharing auf deutschen Straßen gegenüber der öffentlichen Hand geäußert. Im 

darauffolgenden Jahr machte der Deutsche Bundestag Nägel mit Köpfen und forderte 

die damalige Bundesregierung mittels eines Schreibens dazu auf, eine entsprechende 

gesetzliche Grundlage zu entwerfen.118 

Das Verkehrsressort der Bundesregierung legte nach zwei Jahren ein dazugehöriges 

Papier vor, welches aber nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums nicht aus-

reichend durchdacht war, woraufhin die Behörde von ihrem Vetorecht Gebrauch ge-

macht hatte und das Gesetzgebungsverfahren somit stoppte. Anfang 2010 wagte man 

einen neuen Versuch, welcher von der SPD und auch später vom Bündnis 90/Die Grü-

nen getragen wurde. Schließlich hielt der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundes-

tages eine entsprechende Sitzung ab, bestehend aus Fachleuten der Verkehrsbranche 

und politischen Vertretern der Kommunen. Hierbei einigte man sich mehrheitlich auf 

einen gemeinsamen Kurs und gab grünes Licht für die beabsichtigte Gesetzesinitiati-

ve.119  

Infolgedessen meldete sich das Verkehrsressort der Bundesregierung zu Wort und 

schlug ein Konzept vor, welches dem System der Verkehrsblattlösung folgt.120 Hierbei 

handelt es sich um die Deklarierung einer Stellfläche im öffentlichen Verkehrsraum für 

eine spezifische Nutzung.121  

Allerdings wollten die Anbieter eine obligatorische Verteilung der Stellplätze auf be-

stimmte Carsharing-Unternehmen erreichen. Die Ländervertretung erkannte das tief-

greifende Problem der Anbieter und sicherte ihre Unterstützung für eine zielführendere 

Alternative zu. In der Zwischenzeit hat sich der Bundesverband Carsharing selbst auf 

die Suche nach einem gesetzlichen Lösungsvorschlag gemacht, indem er Juristen da-

mit beauftragte, ein entsprechendes Gutachten zu erstellen. Das fertige Werk gelangte 

                                                
118 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Loose, Willi, CarSharing in Deutschland – von den Anfängen bis 
heute, 2016, S. 163. 
119 Vgl. ebd. 
120 Vgl. ebd., S. 164. 
121 Vgl. Zeitung für kommunale Wirtschaft, o. V., Gesetz soll Carsharing-Stationen genehmigen, 2013,  
o. S.  
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Ende des Jahres 2013 in die Poststellen der Bundes- sowie Landesverkehrsbehörden 

als auch in die Briefkästen der Volksvertretungen im Deutschen Bundestag.122  

Schlussendlich mündeten all diese Anstrengungen der genannten Impulsgeber in dem 

von der Bundesregierung entwickelten Gesetzesentwurf zum Zwecke der Privilegie-

rung des Carsharings im öffentlichen Verkehrsraum.123 

6.2 Die Zielstellung 

Ein Regelungswerk für das Carsharing in Deutschland begründet sich einerseits aus 

der Erforderlichkeit zur Schaffung einer einheitlichen Nutzungsgrundlage im gesamten 

Bundesgebiet, um beispielsweise einem Gefälle zwischen strukturstarken und struktur-

schwachen Regionen vorzubeugen, als auch in der Absicht, einem alternativen Mobili-

tätskonzept die Chance zu geben, neue Ansätze bzw. Lösungsvorschläge in Sachen 

Klima- und Umweltschutz zu präsentieren und im Wirtschaftsleben problemlos umzu-

setzen.124 

Die Verabschiedung dieses Gesetzes trägt zur Erfüllung der angestrebten Klima-

schutzziele von Deutschland in Form der Absenkung des anthropogenen Treibhausef-

fektes bei. Gerade in stark verdichteten Gebieten, in denen sich eine große Anzahl an 

Kfz konzentrieren, wird eine nicht unerhebliche Menge an CO2 ausgestoßen. Das Ge-

schäftsmodell des Carsharings kann an dieser Stelle anknüpfen und eine angemesse-

ne Abhilfe schaffen, weil die Dienstleistung eines Carsharing-Unternehmens oftmals-

mehrere Personen auf sich vereint und sich folglich die Anzahl gemeldeter Kfz verrin-

gern kann. Dabei stützt sich die Bundesregierung auf ein Pilotprojekt der Universität 

Kaiserslautern, welches im Interesse des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 

Wohnungswesen durchgeführt wurde, in dem eine Zusammenarbeit des ÖPNV und 

Carsharings auf mögliche Synergieeffekte getestet wurde. Der Feldversuch ergab ein 

positives Testergebnis und wurde für praxistauglich erklärt. Demnach sorgt das Car-

sharing für eine verbesserte Lebensqualität in Ballungszentren.125 

Auf der Grundlage dieses Gesetzes soll eine bevorzugte Zuweisung von Stellflächen 

im öffentlichen  Verkehrsraum für den Geschäftsbetrieb der verschiedenen Anbieter 

möglich sein. Den Hintergrund dazu bildet nicht nur der wachsende Kundenstamm der 

Anbieter auf über eine Million, sondern auch die Knappheit an geeigneten Parkflä-

chen.126 Die Dringlichkeit dieses Problems verdeutlichte Willi Loose, bcs-

                                                
122 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Loose, Willi, CarSharing in Deutschland – von den Anfängen bis 
heute 2016, S. 164. 
123 Vgl. Deutscher Bundestag, Gesetzesentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Bevor-
rechtigung des Carsharing (Carsharinggesetz – CsgG)“ BT-Drs. 18/11285 vom 22.02.2017, S. 16.  
124 Vgl. ebd. 
125 Vgl. ebd. 
126 Vgl. ebd. 
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Geschäftsführer, im Rahmen einer Konferenz mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft 

mit den Worten: „CarSharing-Stellplätze im öffentlichen Raum bringen die Dienstleis-

tung dorthin, wo sie am meisten bewirkt: In hoch verdichtete innerstädtische Bezirke, 

wo Stellplätze Mangelware sind“.127 

Die dahingehend vom Gesetzgeber gefassten Voraussetzungen, beschrieben in den 

einzelnen Paragrafen, sollen einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau und zur flä-

chendeckenden Etablierung des Carsharings in Deutschland leisten. 

6.3 Die Analyse der einzelnen Regelungen 

Das CsgG ist ein Bundesgesetz und gliedert sich in sieben Paragrafen, wobei die 

Hauptregelungen die §§ 3–5 CsgG darstellen. Zu Beginn äußert sich die Norm zu ih-

rem Geltungsbereich, welcher sich auf gezielte Regelungen zur Unterstützung im Be-

reich des Carsharings beschränkt. Im Anschluss daran werden bedeutsame Begriff-

lichkeiten erläutert, um die Nachvollziehbarkeit und korrekte Anwendung der Rechts-

vorschrift zu gewährleisten und eventuelle Missverständnisse zu beseitigen.128 

Der Gesetzgeber knüpft hierbei bewusst an den Unternehmerbegriff an, weil er be-

fürchtet, dass die ausgewiesenen Stellflächen durch ein oder mehrere Personen, wel-

che unkommerziell tätig sind, zweckentfremdet werden und damit Nährboden für krimi-

nelle Machenschaften bieten könnten. Demnach wird das private Carsharing vom 

CsgG nicht erfasst.129 

Der Tenor des § 3 CsgG beschreibt die zwei Bereiche, in denen man eine Privilegie-

rung im öffentlichen Verkehrsraum installieren kann. Nach dem zweiten Absatz können 

für das Abstellen von Kfz und die Erhebung von öffentlichen Abgaben in Form von Ge-

bühren entsprechende Sonderregelungen getroffen werden. Das Ziel sollte laut dem 

Gesetzgeber sein, etwaige Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit des ÖPNV und 

dem Carsharing zu nutzen, indem die entsprechenden Stellflächen an geeigneten 

Schnittstellen platziert werden.130 

Der darauffolgende Abschnitt eröffnet eine konkretere Ausgestaltung von Bevorrechti-

gungen und den dazugehörigen Bedingungen und Maßstäben mittels Rechtsverord-

nungen durch die genannten Ministerien gemäß § 6 Abs. 1 StVG. Der vierte Absatz 

beinhaltet einen Verweis auf den § 6a Abs. 6 S. 2 i. V. m. S. 4 StVG. Hierbei handelt es 

                                                
127 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., o. V., CarSharing-Stellplätze im öffentlichen Raum Der lange 
Weg zu einem Carsharinggesetz der Bundesregierung, o. D., o. S.  
128 Vgl. Deutscher Bundestag, Gesetzesentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Bevor-
rechtigung des Carsharing (Carsharinggesetz – CsgG)“ BT-Drs. 18/11285 vom 22.02.2017, S. 32. 
129 Vgl. ebd. 
130 Vgl. ebd., 32ff. 
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sich um die Grundlage für die Gewährung von Freistellungen hinsichtlich der Gebüh-

renpflicht solcher Stellflächen nach pflichtgemäßem Ermessen.131 

Der § 4 CsgG beschäftigt sich mit der Frage nach der Kennzeichnung von Kfz, welche 

im Rahmen von Carsharing genutzt werden. Hierbei macht der Gesetzgeber die Ge-

währung von Sonderrechten nach § 3 CsgG von dem Vorliegen einer entsprechenden 

Etikettierung abhängig. Die Rahmenbedingungen der Kennzeichnung werden wie die 

Bevorrechtigungen per Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 2 CsgG getroffen. Ungeachtet 

der Form hat sich das Bewilligungsverfahren laut Gesetzgeber an dem System der 

Antragstellung zu orientieren. Insbesondere stellen die jeweiligen Stellen anhand des 

Kundenvertrags und spezifischer Fahrzeugpapiere fest, ob das Kfz den Bestimmungen 

des § 2 CsgG entspricht.132 

Den zentralen Abschnitt des CsgG bildet der § 5 CsgG, welcher die Ermächtigungs-

grundlage für die Ausweisung von entsprechenden Stellplätzen auf Ortsdurchfahrten 

für das stationsgebundene Carsharing zugunsten eines Anbieters darstellt. In diesem 

Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass es sich bei der vorgenannten Straßenart 

um den Abschnitt einer Bundesstraße handelt nach § 5 Abs. 4 S. 1 FStrG.133  

Infolgedessen reduziert sich die Zahl an möglichen Parkflächen gerade in größeren 

Städten und Gemeinden. Weiterhin werden Free-Floating-Angebote nicht erwähnt, was 

für die Unternehmen einen nicht unerheblichen Einfluss hinsichtlich der Priorisierung 

ihrer bereitgestellten Dienstleistungen hat. Demzufolge ist lediglich eine Bevorrechti-

gung nach § 3 CsgG möglich, wonach jedes Carsharing-Kfz nach § 2 Nr. 1 CsgG un-

abhängig vom Anbieter auf der jeweiligen öffentlichen Parkfläche abgestellt werden 

darf. Weiterhin werden Regelungen über die Art und Weise des Verteilungsverfahrens 

getroffen. Der Tenor des zweiten Absatzes spricht von der Zuordnung von Arealen, 

getrennt oder zusammenhängend, gegenüber einem Carsharing-Anbieter mittels eines 

Auswahlverfahrens für maximal acht Jahre in Form einer Sondernutzungserlaubnis. 

Allerdings sollen auch regelmäßig neue Anbieter im Verfahren berücksichtigt werden. 

Der Gesetzgeber sieht dabei die Überschreitung von fünf Jahren als Grenze der Son-

dernutzungserlaubnis an. Wenn sich der Anbieter dazu entschließt, die Stellflächen 

über den längstmöglichen Zeitraum hinaus halten zu wollen, bedarf es eines neuen 

Verfahrens134. 

Die weiterführenden Absätze bestimmen Voraussetzungen für die Vergabe, darunter 

die Zuverlässigkeit des Anbieters, sowie zu erfüllende Eignungskriterien. Diese Eig-

                                                
131 Vgl. ebd., S. 34f. 
132 Vgl. ebd. 
133 Vgl. ebd., S. 35ff.  
134 Vgl. ebd. 
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nungskriterien werden allerdings per Rechtsverordnung von den beteiligten Ministerien 

bestimmt. Der § 5 Abs. 4 S. 3 CsgG verweist auf den Anhang des Gesetzes, in wel-

chem jene Eignungskriterien enthalten sind, welche bis zur Verabschiedung der ent-

sprechenden Verordnungen anzuwenden sind. Letztlich werden Bestimmungen über 

die Bekanntmachung und die einzuhaltenden Fristen sowie die Möglichkeit der Installa-

tion von Sicherheitseinrichtungen gegen Unbefugte im Rahmen der Sondernutzungser-

laubnis beschrieben.135 

Im Rahmen des § 6 CsgG verpflichten sich die beteiligten Bundesministerien zu einer 

Überprüfung des CsgG hinsichtlich seiner Folgen auf die Rechtsordnung, Schwächen 

in der Ausgestaltung der jeweiligen Paragrafen sowie Potenziale zur besseren Umset-

zung für die zuständigen Behörden. Letztlich bestimmt der § 7 CsgG, wann es rechts-

verbindlich wird, und der Anhang zu § 5 Abs. 4 S. 3 CsgG enthält die spezifischen Eig-

nungskriterien.136 

6.4 Die Gesetzesfolgen  

Das Inkrafttreten des CsgG am 1. September 2017 hatte Auswirkungen auf die Gesell-

schaft, den Bereich der öffentlichen Verwaltung und die Wirtschaft, allen voran in der 

Carsharing-Branche. Es wurde eine Möglichkeit geschaffen, einerseits dem hohen Be-

stand an Kfz in den großen Städten und Gemeinden angemessen zu begegnen und 

andererseits die CO2-Emissionen wirkungsvoll zu reduzieren.137  

Die Metropolen haben damit ein weiteres Instrument, um die gesetzlichen Schadstoff-

grenzen am Boden als auch in der Luft einzuhalten, sowie ihren Einwohnern eine ge-

steigerte Lebensqualität zu bieten. Dies erhöht die Attraktivität der Ballungszentren, 

was wiederum vermehrten Zuzug und damit Bevölkerungswachstum auslösen kann.138 

Das BMVI sieht sich mit Verwaltungskosten im hohen fünfstelligen Bereich konfrontiert, 

insbesondere durch die Bereitstellung des entsprechenden Personals als auch des 

Mehraufwandes infolge der Funktion als Rechtsaufsichtsbehörde.139  

Im Landesbereich als auch auf kommunaler Ebene liegt der Kostenschwerpunkt in der 

Integrierung eines effektiven Verwaltungsverfahrens sowie umfassenden Schulungen 

der Bediensteten, je nachdem, inwieweit bereits Erfahrungen im Bereich des Carsha-

rings gesammelt worden sind. Demnach dürfte der zweitgenannte Kostenpunkt in je-

nen Städten und Gemeinden höher ausfallen, in denen vorher noch kein Carsharing-

Anbieter Fuß gefasst hat. Der Gesetzgeber prognostiziert für die praktische Umsetzung 

                                                
135 Vgl. ebd. 
136 Vgl. ebd., S. 39f. 
137 Vgl. ebd., S. 22. 
138 Vgl. ebd. 
139 Vgl. ebd., S. 27. 
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des CsgG in den Ländern und Kommunen eine Kostensumme von drei Millionen Eu-

ro.140  

Das CsgG eröffnete vor allem den Anbietern von stationsbasiertem Carsharing neue 

Mittel und Wege hinsichtlich der Organisation bzw. Bereitstellung von ausreichenden 

Stellplätzen für den Geschäftsbetrieb. 

Die Carsharing-Branche sah sich zwar auch erhöhten Betriebskosten, insbesondere 

durch den Umstand eines obligatorischen Auswahlverfahrens, gegenüber, jedoch wird 

das Carsharing erstmalig durch das CsgG vom Gesetzgeber als sonderberechtigt an-

gesehen. Dies führte zu einer Erleichterung in den Geschäftsprozessen der Unterneh-

men.141 

 

   Abbildung 1: Carsharing in Deutschland 

142 

                                                
140 Vgl. ebd., S. 27f. 
141 Vgl. ebd., S. 22ff. 
142 Vgl. Bundesverband CarSharing e.V (bcs), o. V. Anzahl CarSharing-Fahrzeuge und CarSharing-
Kunden, 2019, o. S.  
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Die vorliegende Grafik zeigt die Entwicklung des Carsharings in quantitativer Hinsicht 

mit den beiden Größen Fahrzeuge und Kunden von Ende der neunziger Jahre bis zum 

genannten Stand. Beide Diagramme zeigen einen stetigen Zuwachs, wobei der Kun-

denstamm der Anbieter in den ersten Jahren eher mager ausfällt im Verhältnis zum 

Kfz-bestand.  

Dies liegt an der Tatsache, dass sich die Carsharing-Branche in dieser Zeit noch über-

wiegend im Aufbau befand und zunächst eine stabile Position am Markt erreichen 

musste, wie bereits unter dem Gliederungspunkt 3 festgestellt wurde. Auffallend ist der 

rasante Anstieg des Free-Floating-Angebots beim Carsharing und das weit auseinan-

derklaffende Verhältnis zwischen dieser Dienstleistung und den dafür vorgesehenen 

Kfz. In diesem Zusammenhang wird die enorme Attraktivität dieser Form des Carsha-

rings deutlich und ist der Beweis für ein Umdenken in der Bevölkerung in Bezug auf die 

Mobilität.  

Das CsgG leistete dabei einen gewissen Beitrag bezüglich der Schaffung von Anrei-

zen, aber wird vermutlich, aufgrund des geringeren Stellenwertes des stationsunab-

hängigen Carsharings im Geltungsbereich des Gesetzes, dem Trend der Free-

Floating-Angebote den Wind aus den Segeln nehmen. Dies sollte unter anderem bei 

der Evaluierung gemäß § 7 CsgG bedacht werden. 

6.5 Die Stellungnahmen und Wertungen zum CsgG 

Bereits während des Gesetzgebungsprozesses, insbesondere im Bereich der Anhö-

rung des Bundesverbandes Carsharing e. V., gab es Unstimmigkeiten in der rechtli-

chen Ausgestaltung einzelner Paragrafen. In einem fünfseitigen Papier, welches als 

Grundlage für eine Anhörung im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur des 

Bundestages Ende März 2017 diente, äußerte der Verband seine Bedenken und Ände-

rungswünsche zum beabsichtigten CsgG. Die grundlegenden Kritikpunkte beziehen 

sich auf die §§ 1, 3 und 5 CsgG.143 

Der Bundesverband Carsharing e. V. (bcs) ist der Ansicht, dass die Zweck- bzw. Ziel-

bestimmung des Gesetzes im § 1 CsgG zu kurz gefasst ist und den Untergang von viel 

entscheidenderen Grundgedanken begünstigt. Hierbei verweist man auf eine großan-

gelegte Meinungsumfrage der Kunden in mehreren Großstädten, welche mit der Er-

kenntnis abschloss, dass die Verfügbarkeit eines stationsgebundenen Carsharing-

                                                
143 Vgl. Deutscher Bundestag, „Stellungnahme des Bundesverbandes CarSharing e. V. (bcs) zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Bevorrechtigung des Carsharing (Carsharinggesetz – CsgG)“ BT-Drs 18(15)491-A 
vom 17.03.2017, S. 1ff.   
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Fahrzeugs mehr als ein Dutzend Kfz pro Stadtteil ersetzte.144 Aufgrund dessen ver-

langte man eine entsprechende Anpassung des Gesetzeswortlautes.145 

Bezüglich des § 3 CsgG moniert der Verband die fehlenden Rechtsverordnungen im 

Zusammenhang mit dem StVG, welche für die Umsetzung des CsgG unerlässlich sind. 

Aufgrund dessen forderte man eine rasche Nacharbeitung und verlangte eine Fertig-

stellung bis spätestens mit dem Inkrafttreten der Norm. Allerdings liegen die entspre-

chenden Vorschriften zum Ärger der Branche bis heute nicht vor.146  

Weiterhin hat der Verein seine Zweifel bezüglich des § 5 CsgG und dessen praktischer 

Umsetzung. Die Carsharing-Anbieter und nach deren Einschätzung auch die Verwal-

tung haben ein Interesse an einem zügigen und pragmatischen Ablauf des Vergabe-

verfahrens und sehen in einer europaweiten Bekanntmachung nach § 5 Abs. 5 CsgG 

einen deutlichen Widerspruch. In diesem Zusammenhang wird um eine Anpassung 

gebeten mit dem Verweis auf ein bewährtes System einer Kommune im südwestlichen 

Baden-Württemberg, welche damit bereits gute Erfahrungen sammeln konnte. Jedoch 

hielt der Gesetzgeber am System eines europaweiten Vergabeverfahrens unverändert 

fest.147 

Das junge Gesetz fand auch seine Aufmerksamkeit in der deutschen Presse- und Me-

dienlandschaft, darunter in der WirtschaftsWoche. Im Rahmen eines Interviews mit 

dem Geschäftsführer des bcs Willi Loose nach einem Jahr seit dem Inkrafttreten der 

Regelung wurde die Enttäuschung über die Bundesregierung in Bezug auf das CsgG 

deutlich. Demnach mangelt es dem Gesetz an entscheidenden Elementen, welche die 

korrekte Umsetzung überhaupt erst ermöglichen, allen voran liege eine „nötige Verord-

nungs- und Verwaltungsvorschrift [X] nicht vor“.148 

Weiterhin ermöglicht das Gesetz lediglich die Ausweisung von Stellflächen im öffentli-

chen Verkehrsraum auf Bundesstraßen gemäß Art. 74 I Nr. 22 GG der konkurrieren-

den Gesetzgebung. Andere Straßenarten wie etwa kommunale Straßen werden nicht 

erfasst und unterfallen dem Recht der Bundesländer nach Art. 70 GG.149 

„Relevant für Carsharing-Angebote seien aber Flächen an kommunalen Straßen oder 

Landesstraßen“150, heißt es aus dem Landesverkehrsministerium von Nordrhein-

Westfalen. Demnach schafft das CsgG nur relativ bedingte Rahmenbedingungen für 

eine Versorgung der Anbieter mit genügend Stellflächen auf öffentlichen Straßen und 

                                                
144 Vgl. ebd., S. 2.  
145 Vgl. ebd., S. 2.  
146 Vgl. ebd., S. 3f. 
147 Vgl. ebd., S. 3. 
148 Vgl. Imhoff von, Benedikt, Was das Carsharing-Gesetz gebracht hat 2018, o. S.  
149 Vgl. Giese Hans, o. V., Das Verkehrslexikon Straßenrecht und Straßenverkehrsrecht, o. D., o. S.  
150 Vgl. Imhoff von, Benedikt, Was das Carsharing-Gesetz gebracht hat, 2018, o. S. 
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Wegen. Demzufolge obliegt es den Ländern, entsprechende Anpassungen in ihren 

Straßengesetzen vorzunehmen.151  

Timm Fuchs, ein Beigeordneter vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, sieht die 

Entscheidungsgewalt bei den Kommunen hinsichtlich der Ausweisung von Stellflächen 

aufgrund der Vielfalt der örtlichen Gegebenheiten. Er begrüßt das CsgG, aber verlangt 

dahingehend noch weitere Konkretisierungen vom Gesetzgeber.152 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Fachwelt die Einführung des CsgG 

in seiner aktuellen Form lediglich als Rohdiamanten ansieht, den es noch behutsam zu 

schleifen gilt. 

7 Das Carsharing in Sachsen 

7.1 Der Weg zu einer landesrechtlichen Regelung 

7.1.1 Der Gesetzesentwurf der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen 

Der Freistaat Sachsen hat neben anderen Bundesländern ebenfalls das Problem der 

Rechtslücke hinsichtlich der Stellplatzvergabe auf Kommunal-, Kreis- sowie Staats-

straßen erkannt und ist in Form eines Gesetzesentwurfs der Bündnis 90/Die Grünen 

über die Bevorrechtigung von Carsharing im Freistaat Sachsen tätig geworden.153 

Die Zielstellung bildet vor allem die Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für die 

Kommunen zur Ausweisung von Stellflächen im öffentlichen Verkehrsraum als Son-

dernutzung, um damit das stationsbasierte Carsharing zu fördern und dessen Ange-

botsspektrum in den Städten und Gemeinden auszubauen. In diesem Zusammenhang 

sollen auch unter anderem mit der beabsichtigten Norm Anreize für die Bevölkerung 

geschaffen werden, auf den privaten Besitz eines Kfz zu verzichten, sowie umwelt-

schonende Effekte aus dem Zusammenspiel von Carsharing und den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln erwachsen, z. B. die Reduktion der Feinstaubbelastung in der Luft.154  

Die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen strebt mit ihrer Gesetzesvorlage eine 

Anpassung bzw. Überarbeitung der landesgesetzlichen Regelungen im überwiegenden 

Einklang mit dem Bundesrecht an. Demzufolge bezieht sich der Inhalt des Entwurfs auf 

das SächsStrG sowie SächsStVZustG.155  

Dieser sieht insbesondere eine Eingruppierung des stationsgebundenen Carsharings 

in den Bereich der speziellen Nutzung von öffentlichem Straßenraum vor, indem hierzu 

                                                
151 Vgl. ebd. 
152 Vgl. ebd. 
153 Vgl. Sächsischer Landtag, Gesetzesentwurf der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen Thema: „Gesetz 
über die Bevorrechtigung von Carsharing im Freistaat Sachsen (Sächsisches Carsharinggesetz - Säch-
sCsgG)“ LT-Drs 6/13747 vom 18.06.2018, S. 1-10. 
154 Vgl. ebd., S. 2. 
155 Vgl. ebd., S. 3f. 
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eine separate Regelung als Ergänzung zu einer bereits bestehenden Bestimmung des 

SächsStrG geschaffen werden soll. Hierbei handelt es sich um den § 18 SächsStrG, 

welcher bereits eine Möglichkeit für die Gemeinden vorsieht, entsprechende Son-

dernutzungen auf Basis einer rechtmäßigen Satzung ohne Erlaubnis im öffentlichen 

Verkehrsraum zu gewähren.156  

Die Zusatzvorschrift in Form des § 18a SächsStrG soll die Besonderheit des Carsha-

rings und deren Abgrenzung zu anderen Sondernutzungen verdeutlichen und dement-

sprechend als Spezialvorschrift zu den allgemeinen Sondernutzungen im § 18 Sächs-

StrG fungieren. Weiterhin soll im § 18 SächsStVZustG ein Verweis auf den § 3 Abs. 4 

CsgG erfolgen und somit eine Erweiterung des Anwendungsbereichs von Parkplatzge-

bührenbefreiungen, festgelegt durch die Gemeinden, bewirken. Letztlich wird vorge-

schlagen, den Tenor des § 18 SächsStrG um einen weiteren Satz zu ergänzen.157 

Der erste Absatz des § 18a SächsStrG eröffnet der jeweiligen Gemeinde die Möglich-

keit, Stellplätze für das stationsbasierte Carsharing im öffentlichen Straßenraum einem 

Anbieter bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen. 

Dies erfolgt entweder im Alleingang oder mit der Zustimmung der zuständigen Behörde 

gemäß § 47 SächsStrG, je nachdem, welche Stelle die Straßenbaulast innehat. Im 

letzten Teil wird auf Aspekte hingewiesen, welche bei der Ausweisung der Flächen zu 

berücksichtigen sind und keine Beeinträchtigung erfahren dürfen, wie z. B. das Fortbe-

stehen von rollstuhlgerechten Straßen- und Wegezügen.158 

Im darauffolgenden Absatz orientiert sich der Tenor an der Art und Weise der Vergabe 

von Stellplätzen größtenteils am CsgG, mithin am System des Auswahlverfahrens und 

dazugehörigen definierten Bedingungen, unter anderem die Zuverlässigkeit und Ge-

eignetheit des Anbieters. Im Gegensatz zum CsgG beschränkt man sich auf ein natio-

nales Vergabeverfahren, was zu einfachen und zügigen Prozessen in den Verwaltun-

gen und damit zu einer flexibleren Handlungsfähigkeit führt. Die entsprechende Son-

dernutzungserlaubnis soll unter Beachtung des § 18 Abs. 2 S. 1 SächsStrG für einen 

bestimmten Zeitraum oder mit der Option des Widerrufs für längstens acht Jahre erteilt 

werden.159 

Der Wortlaut des § 18a Abs. 3 SächsStrG bestimmt, welche Voraussetzungen erfüllt 

sein müssen, um als qualifizierter Anbieter zu gelten. Diese Kriterien resultieren aus 

dem § 5 Abs. 4 S. 1 CsgG und sollen auch auf landesrechtlicher Ebene Anwendung 

finden mit dem Zusatz von weiteren Aspekten, welche in einem separaten Satz am 

                                                
156 Vgl. ebd., S. 8ff. 
157 Vgl. ebd. 
158 Vgl. ebd. 
159 Vgl. ebd. 
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Ende beschrieben sind und gegebenenfalls gesondert berücksichtigt werden kön-

nen.160 

Im vierten Absatz wird der Tatbestand der Unzuverlässigkeit des Anbieters erläutert, 

mithin welche Gegebenheiten dazu führen. Auch hier zieht man mit dem Wortlaut des 

§ 5 Abs. 3 S. 3 CsgG gleich, wonach unter anderen bedeutsame Verstöße gegen  

Bestimmungen aus der StVZO eine Unzuverlässigkeit kennzeichnen.161 Beispielhaft 

dazu wäre ein Unterlassen der Pflicht aus § 29 StVZO, wonach der Halter eines Fahr-

zeugs angewiesen wird, sein Kfz einer turnusmäßigen Kontrolle im Hinblick auf die 

Verkehrstauglichkeit zu unterziehen.162 

Sollten sich die Anträge für eine spezifische Stellfläche häufen und gelangt die Behör-

de im Ergebnis des Verwaltungsverfahrens zu der Einschätzung, dass mehr als ein 

Anbieter für dessen Sondernutzung qualifiziert ist, sieht die Gesetzesvorlage nach 

§ 18a Abs. 5 SächsStrG die Durchführung eines Losverfahrens vor.163 

Der nächste Absatz legt dem die Sondererlaubnis gewährten Carsharing-Unternehmer 

eine Pflicht auf, auf den ihm zugesprochenen Flächen eine Dienstleistung in Form der 

Bereitstellung von geringstenfalls einem Kfz zur Verfügung zu stellen. Die Erfüllung 

dieser Obliegenheit ist an das Fortbestehen der Erlaubnis aus dem zweiten Absatz 

geknüpft und kann im Falle einer Nichtbeachtung den Grund für einen Widerruf nach 

§ 49 VwVfG darstellen.164 

Letztlich sind im § 18a Abs. 7 SächsStrG diverse Verweise auf das CsgG enthalten, 

welche ebenfalls angewendet werden sollen, wie etwa detailliertere Bestimmungen 

zum Ablauf des Auswahlverfahrens gemäß § 5 Abs. 2 S. 3 und 4 CsgG.165 

Der Vorschlag, einen Verweis auf § 3 Abs. 4 CsgG im § 18 SächsStVZustG zu instal-

lieren, dient dem besseren Rechtsverständnis und soll den Gemeinden die Option der 

Befreiung von Parkgebühren aufzeigen.166 

7.1.2 Die Kritik und Anpassungsempfehlungen 

Während einer Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Mitte 

Januar 2019 hielten unter anderem die Geschäftsführer vom Verkehrswende in Kleinen 

Städten e. V. Dr. Torsten Bähr als auch des Bundesverbandes Carsharing e. V. Willi 

Loose Vorträge über Carsharing in Form von Powerpointpräsentationen. Beide Sach-

                                                
160 Vgl. ebd. 
161 Vgl. ebd. 
162 Vgl. Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 2011,  Dauer § 29 StVZO, Rn. 21, S. 1351. 
163 Vgl. Sächsischer Landtag, Gesetzesentwurf der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen Thema: „Gesetz 
über die Bevorrechtigung von Carsharing im Freistaat Sachsen (Sächsisches Carsharinggesetz - Säch-
sCsgG)“ LT-Drs 6/13747 vom 18.06.2018, S. 9. 
164 Vgl. ebd., S. 10. 
165 Vgl. ebd. 
166 Vgl. ebd. 
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verständige haben in ihren Ausführungen den Gesetzesentwurf der Landtagsfraktion 

von Bündnis 90/Die Grünen für ein sächsisches Carsharinggesetz unter die Lupe ge-

nommen. Dabei zeigen sie ihrer Ansicht nach die Schwächen und Stärken des Papiers 

auf und stellen im selben Zug mögliche Änderungs- bzw. Verbesserungsvorschläge 

optisch dar, wobei Herr Loose parallel dazu über Gesetzesvorlagen aus anderen Bun-

desländern informierte und diese mit der sächsischen Variante in Bezug auf die Prakti-

kabilität verglich.167 

Bevor Herr Loose auf die einzelnen Regelungen zu sprechen kam, berichtete er so-

wohl über den bereits beschlossenen Gesetzesentwurf in Bayern zur Anpassung des 

BayStrWG als auch über die Vorlagen aus Nordrhein-Westfalen und Baden-

Württemberg, welche sich bereits in den entsprechenden Parlamenten befinden.168  

Hinsichtlich des § 18a Abs. 2 u. 5 SächsStrG monierte Herr Loose zunächst den Um-

stand, dass nur einem Carsharing-Unternehmen entsprechende Stellflächen zugewie-

sen werden dürfen und bei Vorliegen von mehreren geeigneten Bewerbern die Ent-

scheidung durch ein Losverfahren zustande kommen soll. An dieser Stelle präsentierte 

er Auszüge aus den Gesetzesentwürfen von Nordrhein-Westfalen und Baden-

Württemberg. Diese sehen im Gegensatz dazu eine Zuordnung an mehr als einen An-

bieter vor und greifen nicht auf das Zufallsprinzip im Falle von einer Vielzahl von Un-

ternehmern zurück, sondern passen Auswahlverfahren mittels einer angemessenen 

Vereinbarung diesem Umstand an.169 

Weiterhin hatte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Carsharing e. V. Zweifel am 

§ 18a Abs. 3 SächsStrG. Seiner Ansicht nach sollten die Kommunen ihre eigenen Kri-

terien entwickeln dürfen, aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten. 

Demzufolge forderte er eine Übertragung des entsprechen Rechts auf die kommunale 

Entscheidungsgewalt, wie es in den Gesetzesentwürfen von Nordrhein-Westfalen im 

§ 18a Abs. 4 S. 2 StrWG NRW sowie von Baden-Württemberg im § 16a Abs. 4 S. 2 

StrG der Fall ist.170 

Darüber hinaus prangerte Herr Loose den fehlenden Umweltaspekt bei den Bedingun-

gen an, welche erfüllt sein müssen, um als geeigneter Anbieter zu gelten gemäß § 18a 

Abs. 3 SächsStrG. Dieser sollte nach der Meinung des Sachverständigen nachträglich 

mit einfließen, um den Kommunen einen rechtlich abgesicherten Handlungsspielraum 

                                                
167 Vgl. Sächsischer Landtag, Stenografisches Protokoll der Anhörung durch den Ausschuss für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr am 15. Januar 2019 von 10:00 bis 12:20 Uhr im Raum A 600 des Sächsischen 
Landtags „Gesetz über die Bevorrechtigung von Carsharing im Freistaat Sachsen (Sächsisches Carsha-
ringgesetz – SächsCsgG) Gesetzesentwurf der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen LT-Drs 6/13747 Apr 6/4-
38 A vom 22.01.2019, S. 1-83. 
168 Vgl. ebd., S. 8. 
169 Vgl. ebd., S. 9.  
170 Vgl. ebd., S. 9f. 
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zu ermöglichen. Diesbezüglich eröffnet beispielsweise der Gesetzesentwurf aus Nord-

rhein-Westfalen im § 18a Abs. 3 StrWG NRW die Option der Festlegung von umwelt-

bezogenen Bedingungen.171 

Im letzten Teil seiner Präsentation hinterfragte er die geplante Nutzungspflicht der An-

bieter gemäß § 18a Abs. 6 SächsStrG. Hierbei führte Herr Loose aus, dass eine Vor-

gabe durch die Landesebene zu kurz gedacht ist und nicht flächendeckend gleich an-

gewendet werden kann, weil sich die Nachfrage nach Carsharing in den Kommunen zu 

bestimmten Zeiten im Jahr verändern kann. Dies gab der Sachverständige im Rahmen 

der Überarbeitung des Entwurfs zu bedenken.172 

Dr. Torsten Bähr vom Verkehrswende in Kleinen Städten e. V. schloss sich den ge-

nannten Kritikpunkten von Herrn Loose in seinen Ausführungen an und zeigte darüber 

hinaus noch weitere Stellen im Gesetzesentwurf auf, welche seiner Ansicht nach einer 

Anpassung bedurften.173 

Dazu zählt der § 18a Abs. 7 SächsStrG und sein Verweis auf den § 2 CsgG. Hierbei 

bemängelt Herr Dr. Bähr die zu eng gefasste Begriffsbestimmung eines Betreibers von 

Carsharing auf ein Unternehmen. In diesem Zusammenhang betonte er, dass neben 

Unternehmen auch andere Konstellationen existieren, welche Carsharing anbieten und 

forderte eine Erweiterung der Definition.174 

Zudem monierte der Experte die Bedingung, dass Aspekte des Behindertenrechts als 

Voraussetzung für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis herangezogen werden 

können. Seiner Ansicht nach würde sich das Angebotsspektrum der Anbieter nur unnö-

tig verkleinern.175 

Letztlich würde er eine Erweiterung des Wortlautes von § 18a Abs. 2 SächsStrG da-

hingehend begrüßen, dass entsprechende Ortschaften die im Straßengesetz veranker-

ten Voraussetzungen des Auswahlverfahrens in begründeten Einzelfällen umgehen 

können.176 

7.1.3 Die aktuelle Situation 

Der in Mitteldeutschland ansässige Carsharing-Anbieter teilAuto rekapitulierte in einem 

Bericht (Anhang 4) die Früchte seiner Arbeit bezüglich der Unternehmensvergrößerung 

                                                
171 Vgl. ebd., S. 10. 
172 Vgl. ebd. 
173 Vgl. ebd., Anlage 2a. 
174 Vgl. Sächsischer Landtag, Stenografisches Protokoll der Anhörung durch den Ausschuss für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr am 15. Januar 2019 von 10:00 bis 12:20 Uhr im Raum A 600 des Sächsischen 
Landtags „Gesetz über die Bevorrechtigung von Carsharing im Freistaat Sachsen (Sächsisches Carsha-
ringgesetz – SächsCsgG) Gesetzesentwurf der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen LT-Drs 6/13747 Apr 6/4-
38 A vom 22.01.2019, S. 4. 
175 Vgl. ebd. 
176 Vgl. ebd. 
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und des Ausbaus des Carsharing-Angebots in Sachsen. Der Geschäftsführer Michael 

Creutzer wies darauf hin, dass sich der überwiegende Teil des derzeitigen Kunden-

stamms auf Sachsen konzentriere. Dies entspricht den ermittelten Zahlen der Firma 

zufolge einem prozentualen Anteil von 73 %.177 

Es ist damit also nicht verwunderlich, dass die Partei Bündnis 90/Die Grünen zügig 

eine entsprechende gesetzliche Grundlage schaffen will, um insbesondere dieser 

wachsenden Branche die notwendige Rechtssicherheit im Bereich der Ausweisung von 

Stellflächen im öffentlichen Verkehrsraum zu geben und den damit einhergehenden 

Ausbau des Geschäftsmodells zu ermöglichen als auch für die Kommunalverwaltungen 

eine eindeutige Rechtsgrundlage zu schaffen.  

Der Gesetzesentwurf der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen befand sich 

bereits Anfang 2019 in der Anhörungsphase im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr. Die Grünen-Abgeordnete Katja Meier setzte der sächsischen Regierung eine 

Frist bis Mitte März, um die Gesetzesvorlage abzusegnen. Allerdings wurde diese im 

Rahmen der letzten Sitzung des beteiligten Ausschusses abgewiesen und als über-

flüssig empfunden, weil die Regierungsparteien im Zuge der Reformierung des sächsi-

schen Straßengesetzes ohnehin selbst entsprechende Regelungsmechanismen für 

das Carsharing einfließen lassen möchten.178 

Demnach bleibt abzuwarten, bis ein entsprechendes Papier vorgelegt wird. 

7.2 Die zukünftigen Aufgaben der öffentlichen Hand 

7.2.1 Der Auftrag für die Politik 

Die wachsende Popularität des Carsharings erhöht nicht nur die Auslastung der ein-

zelnen Anbieter, sondern auch parallel dazu den Druck auf die Volksvertretung im 

sächsischen Landtag. In den letzten Jahren hat sich diese Branche vom Nischenda-

sein  zu einer zukunftsträchtigen Mobilitätsform entwickelt. Aufgrund ihrer mittlerweile 

bedeutenden Position am Markt besteht eine Erforderlichkeit zum politischen Handeln 

dahingehend, dass diese Entwicklung unterstützende Maßnahmen vom sächsischen 

Gesetzgeber in die Wege geleitet werden. Die beabsichtigte Überarbeitung des 

SächsStrG durch die Staatsregierung bildet dabei eine Möglichkeit unter vielen. 

Darüber hinaus lässt sich eine Förderung des Carsharings auch über dessen Integrie-

rung in Nahverkehrspläne gemäß § 5 Abs. 2 ÖPNVG i. V. m. § 3 VO Nahverkehrsplä-

                                                
177 Vgl. teilAuto, o. V., Carsharing-Jahresbilanz: Autoteilen weiter auf Wachstumskurs/ Zahlen 
für Sachsen, 2019, S. 1.  
178 Vgl. Schurig, Jörg, Sachsens Grüne drücken beim Carsharing aufs Tempo, 2019, S. 4. 
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ne für den ÖPNV sicherstellen. Demnach könnte der Freistaat Sachsen die Carsha-

ring-Anbieter zu einem Teil nach § 7 ÖPNVG mitfinanzieren.179 

Weiterhin könnte eine Änderung des § 49 Abs. 1 S. 1 SächsBO dahingehend erfolgen, 

dass im Zuge eines Neubaus im innerstädtischen Raum keine Stellplätze mehr zwin-

gend geschaffen werden müssen. Das sollte einen positiven Effekt auf das Carsharing 

besonders in Ballungsgebieten haben. Die damit gewonnenen Freiflächen leisten einen 

entscheidenden Beitrag zu einem flächendeckenden Angebot der Anbieter.180 

Eine entsprechende Ausrichtung der Bundespolitik auf das Thema Carsharing hätte 

ebenfalls einen Mehrwert für den Freistaat Sachsen und das Geschäftstreiben der dor-

tigen Anbieter. Im Bereich des UStG wäre die Aufnahme dieser Mobilitätsform in den 

vergünstigten Steuersatzkatalog des § 12 Abs. 2 UStG eine denkbare Maßnahme. 

Bezüglich der Nummer 10 würde man den Wortlaut um Carsharing erweitern und damit 

die Attraktivität dieser Mobilitätsform steigern.181 

Eine weitere Weichenstellung wäre in Form eines teilweisen Erlasses der Kfz-Steuer 

bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen wie z. B. eines Umweltsiegels denkbar.182  

Ein namhaftes Beispiel bildet der Blaue Engel. Hierbei handelt es sich um eine Aus-

zeichnung für Waren und Serviceleistungen mit umweltschonenden Effekten im Ver-

gleich zu herkömmlichen, welche seit 1997 existiert und verliehen wird. Im Bereich des 

Carsharings waren im Zuge einer Feststellung im Jahr 2013 über die Hälfte der Kfz mit 

dieser Zertifizierung versehen.183 

7.2.2 Die Rolle der Verwaltung 

Neben den ausstehenden Rechtsverordnungen der Bundesministerien in Bezug auf 

das CsgG kommt vor allem den Trägern der kommunalen Selbstverwaltung eine 

Schlüsselfunktion im Bereich des Ausbaus von Carsharing zu. Gerade den Städten 

und Gemeinden steht das Problem des wachsenden Verkehrsaufkommens und der 

damit einhergehenden Auswirkungen auf die Umwelt und die Lebensqualität der Bür-

gerinnen und Bürger unmittelbar vor der Tür. Ein vielversprechender Lösungsansatz 

besteht in der Zusammenarbeit des örtlichen ÖPNV und des Carsharings, woraus sich 

ein enormer Mehrwert für alle Parteien ergeben kann. Als Vorreiter auf diesem Gebiet 

gilt die Stadt Hannover.184 

                                                
179 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., o. V., Wie kann die Politik CarSharing fördern?, o. D., o. S.   
180 Vgl. ebd. 
181 Vgl. ebd. 
182 Vgl. ebd. 
183 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Loose, Willi, Carsharing in Deutschland von den Anfängen bis 
heute, 2016, S. 166. 
184 Vgl. Loose, Willi und Glotz-Richter, Michel, CarSharing und ÖPNV Entlastungspotenziale durch ver-
netzte Angebote Beiträge zur Verkehrspraxis, 2012, S. 90. 
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Hierbei wurden der ÖPNV und das Carsharing fusioniert und mithilfe eines Tickets zu-

gänglich gemacht. In diesem Zusammenhang setzt man in Hannover im Rahmen der 

Verkehrsplanung seit 2004 neben dem klassischen „Park & Ride“ auch auf ein System, 

wonach man das jeweilige Verkehrsmittel situationsbedingt innerhalb des Weges 

wechselt. Demnach bewegt sich der Kunde lediglich in einem Tarifgebiet und kann alle 

entsprechenden Dienstleistungen gleichwertig in Anspruch nehmen. Infolge dessen 

schließt man lediglich eine Rahmenvereinbarung ab, welche unter anderem die Zah-

lung eines monatlichen Betrags und die automatische Aufnahme in den Kundenstamm 

aller beteiligten Mobilitätsfirmen vorsieht.185 

Dem Kunden von HANNOVERmobil winken durch den Vertragsabschluss attraktive 

Rabatte bzw. Vergünstigungen wie z. B. eine kostenlose BahnCard 25.186 Darüber hin-

aus berechtigt das Abonnement zur Inanspruchnahme von Carsharing in anderen 

deutschen Städten, darunter die Hauptstadt von Deutschland.187 Parallel dazu zieht der 

ÖPNV ebenfalls bedeutsame Vorteile aus diesem Angebot in Form eines wachsenden 

Kundenstamms und der Stärkung seiner wettbewerblichen Stellung.188 Zudem hat sich 

ein nicht unerheblicher Teil der Nutzer seiner privaten Fahrzeuge entledigt und damit 

eine Absenkung des Fahrzeugbestandes bewirkt.189 

Dies zeigt das Potenzial, welches aus dem Zusammenschluss der verschiedenen Mo-

bilitätsformen als auch der Kooperation zwischen den Städten geschöpft werden kann. 

Ende 2009 verschrieb sich die Stadt Bremen der konsequenten Förderung des Car-

sharings und erarbeitete ein spezielles Umsetzungskonzept mit einzelnen Schwer-

punkten, darunter die weitere Stärkung der Zusammenarbeit des ÖPNV mit den Car-

sharing-Anbietern sowie die Integrierung der Dienstleistung in den Fuhrpark der Stadt-

verwaltung. Das Maßnahmenpaket der Hansestadt hat zwar nach drei Jahren nicht das 

angestrebte Ziel von einer fünfstelligen Kundenzahl beim Carsharing erreicht, aber 

dafür reduzierte sich der private Fahrzeugbestand um mehr als 1000 Automobile.190 

Hierbei wird der Beweis erbracht, dass der Ruf einer Kommune durch gezieltes Marke-

ting des Carsharings gesteigert werden kann.191 

Die Idee des Rückgriffs auf Carsharing-Angebote zur Bereitstellung von Dienstfahr-

zeugen innerhalb einer Stadtverwaltung ist nicht neu. Bereits 2002 existiert eine solche 

Zusammenarbeit zwischen der Stadt Münster und dem ansässigen Anbieter. Diesbe-

                                                
185 Vgl. ebd., S. 93. 
186 Vgl. ebd., S. 94. 
187 Vgl. ebd. 
188 Vgl. ebd., S. 95. 
189 Vgl. ebd., S. 96. 
190 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Kiel, Thomas und Loose, Willi, Carsharing in Deutschland von 
den Anfängen bis heute, 2016, S. 146. 
191 Vgl. Rid, Wolfgang et al., Carsharing in Deutschland  Potenziale und Herausforderungen, Geschäfts-
modelle und Elektromobilität, 2018,  S. 26. 
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züglich wurde ein zentral gelegener Fuhrpark eingerichtet, welchen die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der Behörde im Rahmen der gewöhnlichen Dienstzeiten für beispiels-

weise Außentermine nutzen können.192 Demzufolge ist es möglich, durch die Inan-

spruchnahme von Carsharing-Angeboten den kommunalen Haushalt zu entlasten und 

dementsprechende Kosten einzusparen.193 

Im ostdeutschen Raum besteht nur ein bisher bekanntes vernetztes Angebot in Halle 

und Leipzig. Hierbei werden Nutzern, die einen Vertrag mit dem MDV abgeschlossen 

haben, Vergünstigungen und Preisnachlässe auf die monatlichen Beitragszahlbeträge 

in Aussicht gestellt, sofern sie die Dienstleistungen des ÖPNV und Carsharing in An-

spruch nehmen.194 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Förderung und die Umsetzung 

des Carsharings nicht nur in rechtlicher, sondern auch in praktischer Hinsicht im Frei-

staat Sachsen noch in den Kinderschuhen befinden.  

Die Kommunen sollten hier neue Wege gehen.  

Im innerstädtischen Bereich bietet es sich beispielsweise an, bei Neubauprojekten die 

Wohnungsvermieter, das jeweilige Carsharing-Unternehmen und die Kommune an 

einen Tisch zu holen. In geplanten Tiefgaragen könnten Carsharing-Stellplätze exklusiv 

für die Mieter bzw Wohnungseigentümer angeboten werden. Das motiviert die Mieter 

auf private Pkw zu verzichten, oberirdische Pkw-Stellplätze werden nicht benötigt und 

die Attraktivität der Wohnquartiere steigt.  

Die Kommune sollte ihr Augenmerk bei der Förderung bzw. Kooperation mit Carsha-

ring-Anbietern auch auf die städtischen Randgebiete legen. Hier gibt es in der Regel zu 

wenige Standorte, so dass die Pkw-Dichte im Privatbereich dort sehr hoch ist. Unter 

dem Umweltaspekt betrachtet, ist ein reduzierter Bestand an Pkw von Vorteil. Vor al-

lem für Kurzstrecken könnten dann Carsharing-Angebote genutzt werden z.b für Ein-

käufe. 

Desweiteren sollte eine regionsübergreifende Zusammenarbeit, analog dem Modell 

Hannofer, erfolgen und weiterentwickelt werden. 

Letztendlich ist auch das unternehmerische Denken des Carsharing-Anbieters gefragt. 

Die kundenorientierte Gestaltung der Vertragskonditionen trägt wesentlich zum Erfolg 

und der Steigerung der Kundenzahlen bei.  

                                                
192 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Kiel, Thomas und Loose, Willi, Carsharing in Deutschland von 
den Anfängen bis heute, 2016, S. 148. 
193 Vgl. Rid, Wolfgang et al., Carsharing in Deutschland Potenziale und Herausforderungen, Geschäfts-
modelle und Elektromobilität, 2018, S. 26f. 
194 Vgl. Loose, Willi und Glotz-Richter Michel, CarSharing und ÖPNV Entlastungspotenziale durch vernetz-
te Angebote Beiträge zur Verkehrspraxis, 2012, S. 141. 
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Sollte sich der sächsische Gesetzgeber noch länger Zeit lassen, besteht die Gefahr 

einer Abwanderung der entsprechenden Anbieter. Im Zusammenhang mit der fehlen-

den Initiative der sächsischen Kommunen, das Carsharing als alternative Mobilitäts-

form zu unterstützen, können sich die verkehrsplanerischen Probleme weiter verschär-

fen, darunter der Anstieg von gesundheitsschädlichen Stoffen in der Luft bei Vorliegen 

einer Kalme, was häufig in der kalten Jahreszeit der Fall ist. 

Ende des letzten Jahrhunderts bestand eine ausreichend akute Gefahr, dass man so-

gar erstmals im größten Ballungszentrum Deutschlands, dem Ruhrgebiet, eine War-

nung vor Luftverunreinigungen herausgeben musste.195 

Zudem droht eine weitere Gefahr in Form der Feinstaubbelastung in dicht besiedelten 

Gebieten. In Kombination mit dem giftigen Gas NO2 kommt es nach Aussage des Um-

weltbundesamtes pro Jahr zu Todesfällen im hohen fünfstelligen Bereich.196 Darüber 

hinaus wird die Rarität an Parkraum ungehindert voranschreiten und im schlimmsten 

Fall zu einer Verstopfung des städtischen Raumes führen, wodurch die Attraktivität der 

Stadtquartiere leiden wird.197  

 

                                                
195 Vgl. Bundesverband CarSharing e. V., Loose, Willi, Carsharing in Deutschland von den Anfängen bis 
heute 2016, S. 13. 
196 Vgl. ebd., S. 14. 
197 Vgl. ebd. 
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Wesentliche Erkenntnisse der Bachelorarbeit 

 
1. Das CsgG trifft nur Regelungen für die Ausweisung von Carsharing-Stellplätzen auf 

Bundesstraßen bzw. Ortsdurchfahrten. 

2. Es besteht Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Art und Weise der Bereitstellung von 

Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsraum, aufgrund fehlender Rechtsverordnungen 

der beteiligten Bundesministerien zum CsgG.  

3. Notwendige landesrechtliche Regelungen zur Anpassung der entsprechenden 

Straßengesetze hinsichtlich der Ausweisung von Stellplätzen auf z.B Kommunal-

straßen bestehen bisher nur in Bayern. 

4. Im Freistaat Sachsen besteht ein Gesetzesentwurf der Landtagsfraktion der Bünd-

nis 90 / Die Grünen, welcher aber von der Staatsregierung abgelehnt wurde. 

5. Die große Koaltion in Sachsen arbeitet eigene Regelungen zum Carsharing in einer 

geplanten Novelle zum Sächsischen Straßengesetz ein. 

6. Die Verwaltung im Freistaat Sachsen kooperiert im Gegensatz zu den Verwaltun-

gen in anderen Bundesländern kaum mit den Anbietern. 

7. Die sächsischen Kommunen haben die Möglichkeit im Bereich der Förderung des 

Carsharing bedeutsame Mehrwerte in Aspekten wie dem Ruf der Stadt, der Le-

bensqualität in den einzelnen Stadtvierteln sowie dem Umweltschutz zu erzielen. 
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